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 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Rechts zur Anfechtung
 der Vaterschaft

 A.  Problem und Ziel

 Das  Problem  der  Vaterschaftsanerkennung  zum  Zwecke  der  Erlangung  eines
 Aufenthaltstitels  bzw.  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  wird  zunehmend  dis-
 kutiert.  Die  Ständige  Konferenz  der  Innenminister  und  -senatoren  der  Länder
 (IMK)  hat  am  18./19.  November  2004  die  Auffassung  geäußert,  dass  aus  An-
 lass  von  Vaterschaftsanerkennungen  zu  den  oben  genannten  Zwecken  „ein  be-
 fristetes  Anfechtungsrecht  für  einen  Träger  öffentlicher  Belange  bei  Vater-
 schaftsanerkennungen  im  Bürgerlichen  Gesetzbuch  geschaffen  werden  muss“.
 Die  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  -minister  (JuMiKo)  hat  daraufhin
 die  Bundesministerin  der  Justiz  am  17.  November  2005  gebeten,  ein  entspre-
 chendes Gesetz vorzubereiten.

 Durch  die  Einführung  eines  Anfechtungsrechts  für  solche  Fälle  wird  die  Akzep-
 tanz  der  unverändert  richtigen  Grundentscheidung  der  Kindschaftsrechtsreform
 von  1998  gewahrt.  Die  Reform  hat  die  Elternautonomie  gestärkt,  indem  sie  das
 Zustandekommen  einer  wirksamen  Anerkennung  allein  an  formgebundene  Er-
 klärungen  des  Vaters  (Anerkennung)  und  der  Mutter  (Zustimmung)  knüpft.
 Nach  der  alten  Rechtslage  war  im  Regelfall  für  die  Anerkennung  die  Zu-
 stimmung  des  Jugendamts  als  Amtspfleger  für  das  nichteheliche  Kind  erforder-
 lich.  Darauf  hat  der  Gesetzgeber  bewusst  verzichtet  und  damit  auch  die  recht-
 liche  Anerkennung  sozialer  Vater-Kind-Verhältnisse  ermöglicht.  Dies  trägt  der
 sozialen  Realität  Rechnung  und  entspricht  der  Wertung  des  Grundgesetzes:  Die
 Abstammung  wie  die  sozial-familiäre  Verantwortungsgemeinschaft  machen
 gleichermaßen  den  Gehalt  von  Artikel  6  Abs.  2  Satz  1  des  Grundgesetzes  (GG)
 aus (vgl. BVerfG, Beschluss vom 9.  April 2003, NJW 2003, S.  2151, 2154).

 Mit  der  Vaterschaftsanerkennung  zeigt  der  Anerkennende  in  der  Regel  Ver-
 antwortungsbereitschaft  für  das  Kind  und  wird  u.  a.  unterhaltspflichtig.  Es  gibt
 jedoch  gerade  im  Zusammenhang  mit  dem  Aufenthaltsstatus  der  beteiligten
 Personen  Fälle,  in  denen  Männer  eine  Vaterschaft  anerkennen,  die  nicht  die
 biologischen  Väter  der  Kinder  sind,  auch  kein  soziales  Vater-Kind-Verhältnis
 anstreben  und  oft  die  aus  der  Vaterschaft  folgende  Unterhaltspflicht  mangels
 Leistungsfähigkeit  nicht  fürchten.  Dann  dient  die  Anerkennung  weder  der
 rechtlichen  Anerkennung  des  biologischen  Vaters  noch  der  Gründung  einer
 sozialen  Familie.  Solche  Vaterschaftsanerkennungen  sind  vom  Schutzzweck
 der  Kindschaftsrechtsreform  nicht  gedeckt  und  können  deren  Akzeptanz  ge-
 fährden.
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Die  Innenminister  der  Länder  haben  für  die  Zeit  vom  1.  April  2003  bis  zum
 31.  März  2004  bei  ihren  Ausländerbehörden  Fallzahlen  erhoben.  Danach  wurde
 1  694  unverheirateten  ausländischen  Müttern  eines  deutschen  Kindes,  die  im
 Zeitpunkt  der  Vaterschaftsanerkennung  ausreisepflichtig  waren,  aufgrund  der
 Vaterschaftsanerkennung  ein  Aufenthaltstitel  erteilt.  Die  Zahlen  können  zwar
 nicht  belegen,  in  wie  vielen  Fällen  es  sich  tatsächlich  um  missbräuchliche
 Vaterschaftsanerkennungen  handelt,  d.  h.  eine  Anerkennung  ohne  dass  eine
 leibliche  oder  soziale  Beziehung  zum  Kind  gegeben  ist.  Sie  zeigen  aber  einen
 nicht  unerheblichen  Rahmen,  in  dem  missbräuchliche  Vaterschaftsanerkennun-
 gen  stattfinden  können.  IMK  und  JuMiKo  fordern  deshalb  zu  Recht  ein  ziel-
 genau  auf  die  missbräuchlichen  Vaterschaftsanerkennungen  gerichtetes  An-
 fechtungsrecht.

 Durch  die  Schaffung  eines  Anfechtungsrechts  besteht  für  solche  Fälle  in  Zu-
 kunft  eine  Abhilfemöglichkeit,  die  sowohl  die  Akzeptanz  der  Kindschafts-
 rechtsreform  stärkt  als  auch  der  Entstehung  eines  „Generalverdachts“  gegen
 binationale Familien vorbeugt.

 B.  Lösung

 Der  Entwurf  sieht  die  Einführung  eines  Anfechtungsrechts  durch  eine  öffent-
 liche  Stelle  vor.  Dadurch  sollen  Vaterschaftsanerkennungen  mit  Folgen  für  den
 Aufenthaltsstatus  gerichtlich  überprüft  werden  können,  bei  denen  weder  eine
 sozial-familiäre  Vater-Kind-Beziehung  noch  eine  biologische  Vaterschaft  vor-
 liegt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Unmittelbar durch das Gesetz entstehen keine Kosten.

 2.  Vollzugsaufwand

 Für  die  öffentlichen  Haushalte  könnten  durch  die  Einrichtung  der  anfechtungs-
 berechtigten  Behörde  sowie  die  Vorbereitung  und  Durchführung  von  Anfech-
 tungsverfahren  zusätzliche  Kosten  entstehen.  Die  Einführung  des  Anfechtungs-
 rechts  für  eine  öffentliche  Stelle  wird  zu  zusätzlichen  Verfahren  bei  den  Fami-
 liengerichten,  Oberlandesgerichten  und  –  unter  den  engen  Voraussetzungen  der
 §§  621e,  543  Abs.  2  der  Zivilprozessordnung  (ZPO)  –  eventuell  auch  beim
 Bundesgerichtshof  führen.  In  welchem  Umfang  dadurch  Mehrkosten  für  Bund,
 Länder  und  Kommunen  entstehen,  ist  nicht  abschätzbar,  da  derzeit  keine  Ein-
 schätzung  über  die  genaue  Zahl  missbräuchlicher  Vaterschaftsanerkennungen
 möglich  ist.  Soweit  beim  Bund  Mehrkosten  entstehen,  werden  diese  im  Rah-
 men der vorhandenen Haushaltsansätze finanziert.

 Diesen  Kosten  dürfte  aber  jedenfalls  auch  eine  Kostenersparnis  im  Bereich  der
 Sozialleistungen  gegenüberstehen.  Bei  den  Fällen,  in  denen  eine  Anfechtung
 der  Vaterschaft  vor  allem  in  Betracht  kommt,  handelt  es  sich  um  im  Zeitpunkt
 der  Anerkennung  ausreisepflichtige  Mütter,  die  ohne  die  Anerkennung  nicht
 mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  28  Abs.  1  Nr.  3  des  Aufenthaltsgesetzes
 (AufenthG)  und  den  damit  ggf.  verbundenen  Sozialleistungen  rechnen  könnten,
 sondern eine Abschiebung erwarten müssten.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/3291
E.  Sonstige Kosten

 Für  die  Wirtschaft,  insbesondere  für  kleinere  und  mittlere  Unternehmen,  ent-
 stehen  keine  Kosten.  Auswirkungen  des  Gesetzes  auf  Einzelpreise,  auf  das
 Preisniveau  und  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht  zu  er-
 warten.
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Anlage  1
 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Rechts zur Anfechtung
 der Vaterschaft

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel  1

 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

 Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  2.  Januar  2002  (BGBl.  I  S.  42,  2909,  2003  I
 S.  738),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  §  1600 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die  Wörter
 „folgende Personen“ gestrichen.

 bb)  In  Nummer  3  wird  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma  und  in  Nummer  4  der  Punkt  am  Ende
 des Satzes durch das Wort „und“ ersetzt.

 cc)  Es wird folgende Nummer  5 angefügt:

 „5.  die  zuständige  Behörde  (anfechtungsberech-
 tigte  Behörde)  in  den  Fällen  des  §  1592
 Nr.  2.“

 b)  Nach Absatz  2 wird folgender Absatz  3 eingefügt:

 „(3)  Die  Anfechtung  nach  Absatz  1  Nr.  5  setzt  vor-
 aus,  dass  zwischen  dem  Kind  und  dem  Anerkennen-
 den  keine  sozial-familiäre  Beziehung  besteht  oder  im
 Zeitpunkt  der  Anerkennung  oder  seines  Todes  be-
 standen  hat  und  durch  die  Anerkennung  rechtliche
 Voraussetzungen  für  die  erlaubte  Einreise  oder  den
 erlaubten  Aufenthalt  des  Kindes  oder  eines  Elterntei-
 les geschaffen werden.“

 c)  Der  bisherige  Absatz  3  wird  Absatz  4  und  in  seinem
 ersten Satz wie folgt gefasst:

 „Eine  sozial-familiäre  Beziehung  nach  den  Absätzen  2
 und  3  besteht,  wenn  der  Vater  im  Sinne  von  Absatz  1
 Nr.  1  zum  maßgeblichen  Zeitpunkt  für  das  Kind  tatsäch-
 liche Verantwortung trägt oder getragen hat.“

 d)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5.

 e)  Folgender Absatz  6 wird angefügt:

 „(6)  Die  Landesregierungen  werden  ermächtigt,
 die  Behörden  nach  Absatz  1  Nr.  5  durch  Rechts-
 verordnung  zu  bestimmen.  Die  Landesregierungen
 können  diese  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung
 auf  die  zuständigen  obersten  Landesbehörden  über-
 tragen.  Ist  eine  örtliche  Zuständigkeit  der  Behörde
 nach  diesen  Vorschriften  nicht  begründet,  so  wird  die
 Zuständigkeit  durch  den  Sitz  des  Gerichts  bestimmt,
 das für die Klage zuständig ist.“

 2.  In §  1600b wird folgender Absatz  1a eingefügt:

 „(1a)  Im  Fall  des  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  kann  die  Vater-
 schaft  binnen  eines  Jahres  gerichtlich  angefochten  wer-
 den.  Die  Frist  beginnt,  wenn  die  anfechtungsberechtigte
 Behörde  von  den  Tatsachen  Kenntnis  erlangt,  die  die
 Annahme  rechtfertigen,  dass  die  Voraussetzungen  für  ihr
 Anfechtungsrecht  vorliegen.  Die  Anfechtung  ist  spätes-
 tens  nach  Ablauf  von  fünf  Jahren  seit  der  Wirksamkeit
 der  Anerkennung  der  Vaterschaft  für  ein  im  Bundes-
 gebiet  geborenes  Kind  ausgeschlossen;  ansonsten  spä-
 testens fünf Jahre nach der Einreise des Kindes.“

 3.  §  1600e wird wie folgt geändert:

 a)  Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Das  Familiengericht  entscheidet  über  die  Fest-
 stellung oder Anfechtung der Vaterschaft

 1.  auf Klage des Mannes gegen das Kind,

 2.  auf  Klage  der  Mutter  oder  des  Kindes  gegen  den
 Mann,

 3.  im  Fall  der  Anfechtung  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  2
 auf  Klage  gegen  das  Kind  und  den  Vater  im  Sinne
 von §  1600 Abs.  1 Nr.  1 oder

 4.  im  Fall  der  Anfechtung  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5
 auf  Klage  gegen  das  Kind  und  den  Vater  im  Sinne
 von §  1592 Nr.  2.

 Ist  eine  Person,  gegen  die  die  Klage  im  Fall  der  An-
 fechtung  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  2  oder  5  zu  richten
 wäre,  verstorben,  so  ist  die  Klage  nur  gegen  die
 andere Person zu richten.“

 b)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Person“  die
 Wörter „oder der Behörde“ eingefügt.

 Artikel  2

 Änderung sonstigen Bundesrechts

 (1)  Dem  §  29a  Abs.  1  des  Personenstandsgesetzes  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  8.  August  1957
 (BGBl.  I  S.  1125),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird folgender Satz angefügt:

 „Der  Standesbeamte  soll  die  Beurkundung  ablehnen,  wenn
 offenkundig  ist,  dass  die  Anerkennung  der  Vaterschaft  nach
 §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  anfecht-
 bar wäre.“

 (2)  Das  Aufenthaltsgesetz  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  1950),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt  geändert:
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1.  §  79 Abs.  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Beantragt ein Ausländer,

 1.  gegen  den  wegen  des  Verdachts  einer  Straftat  oder
 einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird oder

 2.  der  in  einem  Verfahren,  welches  die  Anfechtung  der
 Vaterschaft  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des  Bürger-
 lichen  Gesetzbuchs  zum  Gegenstand  hat,  Partei,  Bei-
 geladener,  Beteiligter  oder  gesetzlicher  Vertreter  des
 Kindes ist,

 die  Erteilung  oder  Verlängerung  eines  Aufenthaltstitels,
 ist  die  Entscheidung  über  den  Aufenthaltstitel  bis  zum
 Abschluss  des  Verfahrens,  im  Falle  einer  gerichtlichen
 Entscheidung  bis  zu  deren  Rechtskraft  auszusetzen,  es
 sei  denn,  über  den  Aufenthaltstitel  kann  ohne  Rücksicht
 auf  den  Ausgang  des  Verfahrens  entschieden  werden.  Im
 Fall  des  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs  ist  das  Verfahren  ab  Eingang  der  Mitteilung  nach
 §  87 Abs.  5 oder nach §  90 Abs.  4 auszusetzen.“

 2.  §  87 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Öffentliche  Stellen  haben  unverzüglich  die
 zuständige  Ausländerbehörde  zu  unterrichten,  wenn
 sie Kenntnis erlangen von

 1.  dem  Aufenthalt  eines  Ausländers,  der  keinen  er-
 forderlichen  Aufenthaltstitel  besitzt  und  dessen
 Abschiebung nicht ausgesetzt ist,

 2.  dem  Verstoß  gegen  eine  räumliche  Beschränkung,

 3.  einem sonstigen Ausweisungsgrund oder

 4.  konkreten  Tatsachen,  die  die  Annahme  rechtferti-
 gen,  dass  die  Voraussetzungen  für  ein  behörd-
 liches  Anfechtungsrecht  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5
 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen;

 in  den  Fällen  der  Nummern  1  und  2  und  sonstiger
 nach  diesem  Gesetz  strafbarer  Handlungen  kann  statt
 der  Ausländerbehörde  die  zuständige  Polizeibehörde
 unterrichtet  werden,  wenn  eine  der  in  §  71  Abs.  5  be-
 zeichneten  Maßnahmen  in  Betracht  kommt;  die  Poli-
 zeibehörde  unterrichtet  unverzüglich  die  Ausländer-
 behörde;  das  Jugendamt  ist  zur  Mitteilung  nach  der
 Nummer  4  nur  verpflichtet,  soweit  dadurch  die  Erfül-
 lung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird.“

 b)  Folgender Absatz  5 wird angefügt:

 „(5)  In  den  Fällen  des  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuchs  besteht  gegenüber  der  Auslän-
 derbehörde  oder  der  Auslandsvertretung  eine  Mittei-
 lungspflicht

 1.  der  anfechtungsberechtigten  Behörde  über  die
 Vorbereitung  oder  Erhebung  einer  Klage  oder  die
 Entscheidung,  dass  von  einer  Klage  abgesehen
 wird und

 2.  der  Familiengerichte  über  die  gerichtliche  Ent-
 scheidung.“

 3.  Dem §  90 wird folgender Absatz  4 angefügt:

 „(4)  Erhält  die  Ausländerbehörde  oder  die  Auslands-
 vertretung  Kenntnis  von  konkreten  Tatsachen,  die  die
 Annahme  rechtfertigen,  dass  die  Voraussetzungen  für
 ein  Anfechtungsrecht  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuchs  vorliegen,  hat  sie  diese  der  an-
 fechtungsberechtigten Behörde mitzuteilen.“

 (3)  Die  Zivilprozessordnung  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  5.  Dezember  2005  BGBl.  I  S.  3202),  zuletzt
 geändert durch..., wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  640d  wie
 folgt gefasst:

 „§  640d  Einschränkung  des  Untersuchungsgrundsatzes;
 Beteiligung des Jugendamts“ .

 2.  §  640d wird wie folgt gefasst:

 „§  640d
 Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes;

 Beteiligung des Jugendamts

 (1)  Ist  die  Vaterschaft  angefochten,  so  kann  das  Ge-
 richt  gegen  den  Widerspruch  des  Anfechtenden  Tat-
 sachen,  die  von  den  Parteien  nicht  vorgebracht  sind,  nur
 insoweit  berücksichtigen,  als  sie  geeignet  sind,  der  An-
 fechtung entgegengesetzt zu werden.

 (2)  Das  Gericht  hört  das  Jugendamt  vor  einer  Ent-
 scheidung  im  Fall  der  Anfechtung  nach  §  1600  Abs.  1
 Nr.  5  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  an.  §  49a  des  Geset-
 zes  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichts-
 barkeit gilt entsprechend.“

 (4)  Dem  Artikel  229  des  Einführungsgesetzes  zum  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuche  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  21.  September  1994  (BGBl.  I  S.  2494,  1997  I  S.  1061),
 das  zuletzt  durch  ...  geändert  worden  ist,  wird  folgender
 §  [15] angefügt:

 „§  [15]
 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Ergänzung
 des Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft vom …
 [einzusetzen: Ausfertigungsdatum dieses Gesetzes]

 Im  Fall  der  Anfechtung  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs  beginnt  die  Frist  für  die  Anfech-
 tung  gemäß  §  1600b  Abs.  1a  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs
 nicht  vor  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  nach
 Artikel 3].“

 Artikel  3

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  ersten  Tag  des  dritten  auf  die  Ver-
 kündung folgenden Monats in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Probleme des geltenden Rechts

 Das  Problem  der  Vaterschaftsanerkennung  zum  Zwecke  der
 Erlangung  eines  Aufenthaltstitels  bzw.  der  deutschen
 Staatsangehörigkeit  wird  zunehmend  diskutiert:  Die  Innen-
 ministerkonferenz  hat  am  18./19.  November  2004  gefordert,
 „dass  ein  befristetes  Anfechtungsrecht  für  einen  Träger  öf-
 fentlicher  Belange  bei  Vaterschaftsanerkennungen  im  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuch  geschaffen  werden  muss“  und  u.  a.
 die  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  -minister  um  Un-
 terstützung des Vorhabens gebeten.

 Die  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  -minister  hat  da-
 raufhin  die  Bundesministerin  der  Justiz  am  17.  November
 2005  gebeten,  „zur  Bekämpfung  missbräuchlicher  Vater-
 schaftsanerkennungen  zu  Zwecken  der  Erlangung  eines
 Aufenthaltstitels  bzw.  der  deutschen  Staatsangehörigkeit
 eine  Änderung  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  vorzuberei-
 ten,  die  einem  Träger  öffentlicher  Belange  in  diesen  Fällen
 ein befristetes Anfechtungsrecht gewährt.“

 Mit  der  Vaterschaftsanerkennung  zeigt  der  Anerkennende  in
 der  Regel  Verantwortungsbereitschaft  für  das  Kind  und  wird
 u.  a.  unterhaltspflichtig.  Es  gibt  jedoch  gerade  im  Zusam-
 menhang  mit  dem  Aufenthaltsstatus  der  beteiligten  Perso-
 nen  Fälle,  in  denen  Männer  eine  Vaterschaft  anerkennen,  die
 nicht  die  biologischen  Väter  der  Kinder  sind,  auch  kein  so-
 ziales  Vater-Kind-Verhältnis  anstreben  und  oft  die  aus  der
 Vaterschaft  folgende  Unterhaltspflicht  mangels  Leistungs-
 fähigkeit  nicht  fürchten.  Dann  dient  die  Anerkennung  weder
 der  rechtlichen  Anerkennung  des  biologischen  Vaters  noch
 der  Gründung  einer  sozialen  Familie  und  entspricht  häufig
 auch  nicht  den  Interessen  des  Kindes.  So  kann  sein  bio-
 logischer  Vater,  der  möglicherweise  Kontakt  zum  Kind  hat
 oder  aufnehmen  möchte,  nicht  ohne  Anfechtung  als  Vater
 festgestellt  werden  (§§  1594  Abs.  2,  1600d  Abs.  1  des  Bür-
 gerlichen Gesetzbuchs – BGB).

 II.  Änderungsbedarf

 1.  Geltendes Recht

 a)  Rechtslage seit dem 1.  Juli 1998

 Durch  das  Beistandschaftsgesetz  wurde  mit  Wirkung  zum
 1.  Juli  1998  die  bis  dahin  für  nichtehelich  geborene  Kinder
 bestehende  gesetzliche  Amtspflegschaft  des  Jugendamtes
 (§  1706  BGB  a.  F.)  durch  die  Beistandschaft  des  Jugend-
 amtes  (§  1712  ff.  BGB  n.  F.)  ersetzt,  die  nur  auf  Antrag  des
 das  Kind  betreuenden  Elternteils  eintritt.  Nach  der  alten
 Rechtslage  bedurfte  die  Anerkennung  der  Vaterschaft  für
 ein  nichteheliches  Kind  gemäß  §  1600c  BGB  a.  F.  der  Zu-
 stimmung  des  Kindes,  welche  bei  einem  noch  nicht  14-jäh-
 rigen  Kind  gemäß  §  1600d  Abs.  2  BGB  a.  F.  durch  den  ge-
 setzlichen  Vertreter,  also  im  Regelfall  durch  das  Jugendamt
 als Amtspfleger, erklärt werden musste.

 Gemäß  §  1595  BGB  in  der  Fassung  des  ebenfalls  zum
 1.  Juli  1998  in  Kraft  getretenen  Kindschaftsrechtsreform-
 gesetzes  muss  grundsätzlich  nicht  mehr  das  Kind,  sondern
 die  Mutter  der  Anerkennung  zustimmen.  Anerkennung  und
 Zustimmung  müssen  öffentlich  beurkundet  werden  (§  1597

 BGB).  Zuständig  für  die  Beurkundung  ist  u.  a.  der  Standes-
 beamte  (§  29a  Abs.  1  des  Personenstandsgesetzes  –  PStG)
 und  die  Urkundsperson  beim  Jugendamt  (§  59  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  1  des  Achten  Buches  Sozialgesetzbuch  –  SGB  VIII).
 Eine  über  die  Beurkundung  hinausgehende  Mitwirkung  des
 Jugendamtes  an  der  Vaterschaftsfeststellung  findet  nur  statt,
 wenn  die  Mutter  eine  Beistandschaft  beantragt  (§  1712  ff.
 BGB).

 Ziel  der  Neuregelungen  durch  das  Kindschaftsrechtsreform-
 gesetz  und  das  Beistandschaftsgesetz  war  es,  die  bisherige
 „Bevormundung“  der  Mutter  eines  nichtehelich  geborenen
 Kindes  durch  die  Amtspflegschaft  des  Jugendamtes  ab-
 zuschaffen  und  die  Rechte  der  Mutter  zu  stärken.  Nach  der
 alten  Rechtslage  war  im  Regelfall  für  die  Anerkennung  die
 Zustimmung  des  Jugendamtes  als  Amtspfleger  für  das
 nichteheliche  Kind  erforderlich.  Die  Begründung  des  Regie-
 rungsentwurfs  zum  Kindschaftsrechtsreformgesetz  (Bundes-
 tagsdrucksache 13/4899, S.  54) enthält hierzu Folgendes:

 „Die  Stellung  der  Mutter  soll  sowohl  bei  der  Anerkennung
 als  auch  bei  der  Anfechtung  der  Vaterschaft  gestärkt  wer-
 den.

 …

 Die  Mitwirkung  der  Mutter  am  Zustandekommen  einer
 wirksamen  Vaterschaftsanerkennung  ist  vom  Gesetz  in  die-
 sen  Fällen  nicht  vorgesehen.  Dies  erklärt  sich  aus  dem  Sys-
 tem  der  Amtspflegschaft  und  dem  darin  liegenden  Miss-
 trauen gegenüber der Mutter eines nichtehelichen Kindes.

 …

 Der  Entwurf  sieht  dagegen  vor,  dass  die  Anerkennung  der
 Zustimmung  der  Mutter  –  und  zwar  aus  eigenem  Recht  und
 nicht  als  gesetzliche  Vertreterin  des  Kindes  –  bedarf  (§  1595
 Abs.  1 BGB-E). …“.

 Gesetzgeberisches  Ziel  war  mithin  die  Stärkung  der  recht-
 lichen  Stellung  der  Mutter  eines  nichtehelichen  Kindes,  der
 anstatt  des  früheren  Misstrauens  nunmehr  grundsätzliches
 Vertrauen  in  die  Richtigkeit  ihrer  in  Übereinstimmung  mit
 dem  anerkennenden  Vater  abgegebenen  Erklärung  entgegen
 gebracht  wird  (so  auch  Kammergericht  Berlin,  Beschluss
 vom 11. Dezember 2001, Das Standesamt 2002, S.  241).

 In  engem  Zusammenhang  mit  dieser  Zielsetzung  steht  die
 im  Gesetz  vorgesehene  Beschränkung  der  Unwirksamkeit
 der  abstammungsrechtlichen  Erklärungen  auf  die  in  §  1598
 Abs.  1  BGB  genannten  Gründe  und  die  Begrenzung  der
 Vaterschaftsanfechtungsberechtigungen  auf  den  in  §  1600
 BGB  genannten  Personenkreis.  Das  Abstammungsrecht
 regelt  als  Statusrecht  die  Abstammung  und  die  Verwandt-
 schaft  von  Personen.  An  diesen  rechtlichen  Tatbestand  ist
 eine  Vielzahl  von  Folgen  geknüpft.  So  gilt  dies  für  den
 Erwerb  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  gemäß  §  4  Abs.  1
 des  Staatsangehörigkeitsgesetzes  (StAG).  Auch  familien-
 rechtliche  Rechtspositionen  wie  das  Sorgerecht,  das  Um-
 gangsrecht  und  Ansprüche  auf  Unterhalt  (§  1601  ff.  BGB)
 hängen  von  der  Abstammung  bzw.  Verwandtschaft  ab.  Da-
 rüber  hinaus  entstehen  Auswirkungen  im  Erbrecht.  Aber
 auch  im  Sozialrecht  hat  die  Abstammung  Bedeutung  etwa
 für Fragen der Hinterbliebenenversorgung.
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Das  Abstammungsrecht  entfaltet  somit  grundsätzliche  Tat-
 bestandswirkung  in  einer  Vielzahl  von  Rechtsgebieten  und
 bedarf  damit  eines  besonders  hohen  Maßes  an  Rechtssicher-
 heit.  Des  Weiteren  ist  zu  berücksichtigen,  dass  sehr  häufig
 einer  entsprechenden  Erklärung  auch  ein  tatsächliches  Zu-
 sammenleben  von  Mutter,  Vater  und  Kind  zugrunde  liegt
 und  somit  eine  Familie  gegeben  ist.  Auch  dieses  Zusam-
 menleben  soll  vor  möglichen  Angriffen  von  außen  geschützt
 werden  (vgl.  hierzu  auch  die  Ausführungen  in  der  Begrün-
 dung  des  Regierungsentwurfs  für  ein  Kindschaftsrechts-
 reformgesetz  zum  Ausschluss  eines  Anfechtungsrechts
 des  biologischen  Vaters,  Bundestagsdrucksache  13/4899,
 S.  57  f.).

 Daher  hat  sich  der  Gesetzgeber  des  Kindschaftsrechts-
 reformgesetzes  in  §  1598  BGB  ganz  bewusst  auf  die  in
 §  1598  Abs.  1  BGB  abschließend  aufgeführten  Unwirksam-
 keitsgründe  beschränkt  und  im  Übrigen  gemäß  §  1598
 Abs.  2  BGB  auch  eine  Heilungsvorschrift  für  formunwirk-
 same  Vaterschaftsanerkenntnisse  geschaffen,  die  ebenfalls
 insbesondere  der  Rechtssicherheit  dient  (Bundestagsdruck-
 sache  13/4899,  S.  85).  Diese  Beschränkung  der  Unwirksam-
 keitsgründe  schließt  nach  ganz  überwiegender  Meinung  in
 Rechtsprechung  und  Literatur  eine  Berufung  auf  die  allge-
 meinen  Vorschriften  über  Willensmängel  und  die  Unwirk-
 samkeit  von  Rechtsgeschäften  aus  (vgl.  LG  Krefeld,  Be-
 schluss  vom  21.  Dezember  1973,  Der  Amtsvormund  1974,
 S.  261;  BGH,  Urteil  vom  19.  Dezember  1984,  FamRZ
 1985,  S.  271;  Palandt/Diederichsen,  65.  Aufl.  2006,  Rn.  1
 zu  §  1598  BGB;  Münchener  Kommentar/Wellenhofer-
 Klein,  4.  Aufl.  2006,  Rn.  1  und  26  ff.  zu  §  1598  BGB).  Das
 OLG  Köln  hat  dementsprechend  mit  Urteil  vom
 25.  Oktober  2001  (FamRZ  2002,  S.  629)  festgestellt,  dass
 gemäß  §  1600c  BGB  die  Vaterschaft  im  Anfechtungsver-
 fahren  auch  in  den  Fällen  der  bewusst  wahrheitswidrige
 Vaterschaftsanerkennung vermutet wird.

 Aufgrund  dieser  Umstände  ist  auch  der  Standesbeamte  nicht
 berechtigt,  die  entsprechende  Beischreibung  des  an-
 erkennenden  deutschen  Staatsangehörigen  als  Vater  des
 Kindes  im  Geburtenbuch  zu  verweigern  (vgl.  KG  Berlin,
 Beschluss vom 11. Dezember 2001, a.  a.  O.).

 Mit  dieser  Beschränkung  der  Unwirksamkeitsgründe  kor-
 respondiert  die  Beschränkung  der  Vaterschaftsanfechtungs-
 berechtigten.  Gemäß  §  1600  BGB  sind  nur  der  rechtliche
 Vater  i.  S.  d.  §  1592  Nr.  1  und  2,  §  1593  BGB,  die  Mutter,
 das  Kind  und  unter  eingeschränkten  Voraussetzungen  auch
 der  biologische  Vater  anfechtungsberechtigt.  Aus  den  darge-
 legten  Gründen  der  Rechtssicherheit  und  des  Schutzes  des
 Zusammenlebens  von  Familien  sollte  Außenstehenden  nicht
 die  Möglichkeit  eingeräumt  werden,  die  Abstammung  eines
 Kindes in Frage zu stellen.

 b)  Auswirkungen  der  Vaterschaftsanerkennung  in  ver-
 schiedenen Rechtsgebieten

 aa)  Im Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

 Die  IMK  hat  zum  Thema  „Vaterschaftsanerkennungen  zu
 Zwecken  der  Erlangung  eines  Aufenthaltstitels  bzw.  der
 deutschen  Staatsangehörigkeit“  eine  Arbeitsgruppe  einge-
 setzt,  die  in  ihrem  (Zwischen)Bericht  für  die  Sitzung  der
 IMK  am  5./6.  Dezember  2002  in  Bremen  folgende  Fallgrup-
 pen identifiziert hat:

 1.  Ein  deutscher  Mann  erkennt  die  Vaterschaft  für  das  Kind
 einer unverheirateten ausländischen Mutter an.

 Als  Kind  eines  deutschen  Staatsangehörigen  erwirbt  das
 Kind  mit  der  wirksamen  Vaterschaftsanerkennung  die
 deutsche  Staatsangehörigkeit  (§  4  Abs.  1  StAG).  Eine
 Überprüfung,  ob  der  Vaterschaftsanerkennung  „biologi-
 sche  Tatsachen“  zugrunde  liegen,  ist  im  Gesetz  nicht
 vorgesehen.

 Für  die  Mutter  des  Kindes,  die  beispielsweise  als  Bür-
 gerkriegsflüchtling  oder  Asylbewerberin  keinen  auf
 Dauer  gesicherten  Aufenthalt  hat  oder  z.  B.  wegen
 Nichtverlängerung  des  Aufenthalttitels  oder  nach  Ableh-
 nung  eines  etwaigen  Asylantrags  bereits  ausreisepflich-
 tig  ist,  ergibt  sich  in  dieser  Fallkonstellation  gemäß  §  28
 Abs.  1  Nr.  3  AufenthG  ein  Anspruch  auf  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis  als  ausländischem  Elternteil  eines
 minderjährigen  ledigen  deutschen  Kindes  zur  Ausübung
 der  Personensorge.  Gemäß  §  28  Abs.  2  AufenthG  wird
 die  Aufenthaltserlaubnis  nach  drei  Jahren  befristet  ver-
 längert,  solange  die  familiäre  Lebensgemeinschaft  mit
 dem  deutschen  Kind  im  Bundesgebiet  fortbesteht.  Wenn
 nach  Ablauf  der  drei  Jahre  darüber  hinaus  kein  Auswei-
 sungsgrund  vorliegt  und  die  Mutter  sich  auf  einfache  Art
 in  deutscher  Sprache  mündlich  verständigen  kann,  hat
 sie  in  der  Regel  Anspruch  auf  eine  Niederlassungser-
 laubnis.  Im  Ergebnis  erhält  die  Mutter  also  zunächst  für
 die  Dauer  von  drei  Jahren  und  solange  das  Kind  sich  im
 Bundesgebiet  aufhält,  einen  gesicherten  Aufenthalt.  Eine
 etwaige bis dahin bestehende Ausreisepflicht erlischt.

 2.  Ein  ausländischer  Mann  mit  gesichertem  Aufenthalt  er-
 kennt  die  Vaterschaft  für  das  Kind  einer  unverheirateten
 Ausländerin an.

 Wird  das  Kind  aufgrund  der  Vaterschaftsanerkennung
 gemäß  §  4  Abs.  3  StAG  deutscher  Staatsangehöriger,  er-
 wirbt  die  Mutter  einen  Anspruch  auf  eine  Aufenthaltser-
 laubnis  aus  §  28  Abs.  1  Nr.  3  AufenthG  zur  Ausübung
 der Personensorge.

 3.  Ein  ausländischer  Mann  ohne  gesicherten  Aufenthalt  er-
 kennt  die  Vaterschaft  für  das  Kind  einer  Deutschen  oder
 das  Kind  einer  Ausländerin  mit  verfestigtem  Aufenthalt  an.

 Ist  das  Kind  deutscher  Staatsangehöriger  gemäß  §  4  Abs.  1
 oder  Abs.  3  StAG,  erwirbt  der  ausländische  Mann,  der  die
 Vaterschaft  anerkennt,  im  Falle  seiner  Sorgeberechtigung
 einen  Anspruch  auf  eine  Aufenthaltserlaubnis  aus  §  28
 Abs.  1 Nr.  3 AufenthG zur Ausübung der Personensorge.

 bb)  Infolge  der  Vaterschaftsanerkennung  und  des  daraus
 resultierenden  Erwerbs  der  deutschen  Staatsangehörig-
 keit  des  Kindes  treten  auch  im  Bereich  sozialer  Leis-
 tungsgesetze verschiedene Folgen ein:

 1.  Zunächst  erwirbt  das  Kind  einen  Anspruch  gemäß  §  1
 Abs.  1  des  Unterhaltsvorschussgesetzes  (UVG),  sofern
 die  weiteren  Voraussetzungen  (Altersgrenze,  Höchstbe-
 zugsdauer  etc.)  gegeben  sind.  Die  Einschränkungen  des
 §  1  Abs.  2a  UVG  für  ausländische  Kinder  greifen  bei
 dem  nunmehr  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  besitzen-
 den Kind nicht mehr ein.

 2.  Asylbewerber  oder  Bürgerkriegsflüchtlinge  sind  gemäß  §  1
 Abs.  1  Nr.  1  bzw.  Nr.  3  des  Asylbewerberleistungsgesetzes
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(AsylbLG)  und  nicht  nach  dem  SGB  XII  leistungsberech-
 tigt  (§  9  AsylbLG).  Als  Leistungsberechtigte  nach  dem
 AsylbLG  erhalten  sie  im  Regelfall  nur  ein  geringes  Ta-
 schengeld  und  die  Sozialleistungen  im  Übrigen  regelmäßig
 in  Form  von  Sachleistungen  (Gutscheine  etc.).  Zumindest
 Asylbewerber  sind  gemäß  den  §§  47,  53  des  Asylverfah-
 rensgesetzes  (AsylVfG)  auch  verpflichtet,  zunächst  in  zu-
 gewiesenen  Sammelunterkünften  und  im  Anschluss  im  Re-
 gelfall  in  Gemeinschaftsunterkünften  zu  wohnen.  Sie  sind
 grundsätzlich  nicht  berechtigt,  sich  frei  eine  Wohnung  zu
 suchen  und  im  Falle  einer  fehlenden  eigenen  finanziellen
 Leistungsfähigkeit  hierfür  Leistungen  nach  dem  Wohn-
 geldgesetz  (WoGG)  in  Anspruch  zu  nehmen.  Auch  dies  än-
 dert  sich  durch  die  beschriebene  Vaterschaftsanerkennung
 und  den  damit  eintretenden  Erwerb  der  deutschen  Staatsan-
 gehörigkeit  durch  das  Kind.  In  diesem  Fall  unterliegt  weder
 das  Kind  noch  die  Mutter  dem  persönlichen  Anwendungs-
 bereich  des  AsylbLG  bzw.  die  Mutter  als  Angehörige  eines
 deutschen  Staatsangehörigen  der  Beschränkung  der  §§  44,
 47  AsylVfG.  Die  Mutter  ist  somit  berechtigt,  sich  selbst
 eine  Wohnung  zu  suchen  und  eine  bislang  zugewiesene
 Sammelunterkunft  zu  verlassen.  Sie  kann,  sofern  die  übri-
 gen  Voraussetzungen  hierfür  gegeben  sind,  auch  Leistun-
 gen  nach  dem  WoGG  in  Anspruch  nehmen.  Für  sich  selbst
 und,  sofern  nicht  das  UVG  eingreift,  für  das  Kind  kann  sie
 Leistungen  nach  dem  SGB  XII  (Hilfe  zum  Lebensunter-
 halt,  Hilfe  in  besonderen  Lebenslagen  etc.)  ohne  die  Be-
 schränkungen des AsylbLG in Anspruch nehmen.

 2.  Rechtstatsachen

 Die  erwähnte  Arbeitsgruppe  der  IMK  ist  in  ihrem  (Zwi-
 schen)Bericht  zu  folgendem  Ergebnis  gekommen:  „Die  Ein-
 führung  eines  befristeten  Anfechtungsrechts  für  einen  Träger
 öffentlichen  Interesses  bietet  nach  Auffassung  der  Arbeits-
 gruppe einen sachgerechten Lösungsansatz.“

 Ferner  wurde  in  dem  Bericht  der  Mangel  an  empirischen  Er-
 kenntnissen  kritisiert.  In  dem  (Abschluss)Bericht  für  die
 Sitzung  des  Arbeitskreises  I  der  IMK  am  7./8.  Oktober  2004
 in  Lübeck  wurden  sodann  die  Ergebnisse  einer  Erhebung
 zur  o.  g.  Thematik  auf  der  Basis  eines  Musterfragebogens
 vorgestellt.  Die  Erhebung  wurde  als  Folge  des  Zwischen-
 berichts  initiiert,  von  den  Innenministerien  der  Länder  bei
 ihren  Ausländerbehörden  durchgeführt  und  erstreckte  sich
 vom  1.  April  2003  bis  zum  31.  März  2004.  Danach  wurde
 u.  a.  1  694  unverheirateten  ausländischen  Müttern  eines
 deutschen  Kindes,  die  im  Zeitpunkt  der  Vaterschaftsaner-
 kennung  ausreisepflichtig  waren,  ein  Aufenthaltstitel  erteilt.

 Ergebnis  der  Erhebung  bei  den  Ausländerbehörden  1.  April
 2003 bis 31.  März 2004

 Die  Zahlen  können  zwar  nicht  belegen,  in  wie  vielen  Fällen
 es  sich  tatsächlich  um  missbräuchliche  Vaterschaftsanerken-

 nungen  handelt,  d.  h.  eine  Anerkennung  ohne  dass  eine  leib-
 liche  oder  soziale  Beziehung  zum  Kind  gegeben  ist.  Sie  zei-
 gen  aber  einen  nicht  unerheblichen  Rahmen,  in  dem  miss-
 bräuchliche  Vaterschaftsanerkennungen  stattfinden  können.
 Es  besteht  zudem  die  Gefahr,  dass  sich  organisierte  Struktu-
 ren für solche Vaterschaftsanerkennungen entwickeln.

 III.  Lösung

 In  §  1600  BGB  wird  ein  Anfechtungsrecht  einer  öffent-
 lichen  Stelle  bei  Missbrauch  der  Vaterschaftsanerkennung
 eingefügt:

 ●  Die  Anfechtung  setzt  voraus,  dass  zwischen  dem  Kind
 und  dem  Anerkennenden  keine  sozial-familiäre  Bezie-
 hung  besteht  und  durch  die  Anerkennung  rechtliche  Vor-
 aussetzungen  für  die  erlaubte  Einreise  oder  den  erlaub-
 ten  Aufenthalt  des  Kindes  oder  eines  Elternteiles  ge-
 schaffen werden (können).

 ●  Der  Entwurf  schlägt  die  Einführung  eines  Anfechtungs-
 rechts  durch  eine  öffentliche  Stelle  vor,  die  von  den  Län-
 dern zu bestimmen ist.

 ●  Entsprechend  seinem  besonderen  Auftrag  zum  Schutz
 von  Kindern  und  Jugendlichen  sowie  zum  Beistand  für
 die  betroffenen  Familien  wird  die  Beteiligung  des  Ju-
 gendamtes  am  Anfechtungsverfahren  in  der  ZPO  ver-
 ankert.

 Dadurch  bleibt  die  unverändert  richtige  Grundentscheidung
 des  Kindschaftsrechtsreformgesetzes  gewahrt.  Der  Gesetz-
 geber  hat  die  Stellung  von  Mutter,  Kind  und  Anerkennen-
 dem  ganz  bewusst  durch  die  Abschaffung  der  Amtspfleg-
 schaft  für  nichteheliche  Kinder  (§  1706  BGB  a.  F.)  gestärkt
 und  damit  die  Entstehung  sozial-familiärer  Beziehungen  ak-
 zeptiert.  Die  soziale  Familie  ist  eine  von  Artikel  6  GG  ge-
 schützte  gesellschaftliche  Realität.  Die  Abstammung  wie
 die  sozial-familiäre  Verantwortungsgemeinschaft  machen
 gleichermaßen  den  Gehalt  von  Artikel  6  Abs.  2  Satz  1  GG
 aus  (vgl.  BVerfG,  Beschluss  vom  9.  April  2003,  NJW  2003,
 S.  2151, 2154).

 Das  Bundesverfassungsgericht  hat  die  Reform  des  Kind-
 schaftsrechts  von  1998  zum  Anlass  genommen,  in  einem
 Beschluss  auf  die  Rolle  der  gewachsenen  Einsicht  in  die  Be-
 deutung  des  Umgangsrechts  eines  Kindes  mit  beiden  Eltern-
 teilen  für  die  Auslegung  und  Anwendung  des  Ausländer-
 rechts  hinzuweisen.  Es  hat  an  gleicher  Stelle  aber  auch  be-
 kräftigt,  dass  Artikel  6  GG  nicht  schon  aufgrund  formal-
 rechtlicher  familiärer  Bindungen  ausländerrechtliche
 Schutzwirkungen  entfaltet  (Beschluss  der  2.  Kammer  des
 zweiten  Senats  vom  8.  Dezember  2005,  FamRZ  2006,
 S.  187).

 Dementsprechend  wird  das  Recht  der  Anfechtung  der  Vater-
 schaftsanerkennung  nur  auf  Fälle  der  Anerkennung  er-
 weitert,  die  nicht  mit  den  Wertungen  des  Kindschaftsrechts
 in  Einklang  stehen.  Anfechtbar  sollen  nur  die  Fälle  sein,  in
 denen  weder  aufgrund  der  Abstammung,  noch  aufgrund
 einer  sozial-familiären  Beziehung  eine  Familie  im  Sinne  von
 Artikel  6  GG  vorliegt.  In  diesen  Fällen  gebührt  dem  öffent-
 lichen Interesse an der Anfechtung der Vorrang.

 Im  Hinblick  auf  die  an  die  Abstammung  geknüpften  Rechts-
 folgen  im  Bereich  des  öffentlichen  Rechts,  insbesondere  des
 Staatsangehörigkeits-  und  Aufenthaltsrechts  besteht  ein
 überwiegendes  Gemeininteresse  an  der  Anfechtung  einer

 unverheira-
 tete  ausländi-
 sche Mütter
 mit deut-
 schem Kind

 Davon ausrei-
 sepflichtigvor
 der Vater-
 schaftsaner-
 kennung

 Kind deutsch
 durch deut-
 schen Vater

 Kind deutsch
 durch auslän-
 dischen Vater
 mit gesicher-
 tem Aufent-
 haltstatus

 Aufenthalts-
 titel  2  338  1  694  1  449  245

 ausreise-
 pflichtig
 vor Vater-
 schaftsaner-
 kennung

 Kind ist
 deutsch oder
 hat Aufent-
 haltstitel

 Aufenthalts-
 titel oder
 Duldung für
 Vater

 Kein Aufent-
 haltstitel oder
 Duldung für
 Vater

 Ausländi-
 sche Aner-
 kennende  1  935  1  935  1  414  521
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missbräuchlichen  Vaterschaftsanerkennung.  Der  Gesetzge-
 ber  hat  insbesondere  in  §  4  StAG  und  §  28  AufenthG  Rege-
 lungen  geschaffen,  die  dem  Schutz  der  Familie  Rechnung
 tragen.  Diese  Regelungen  sollen  nicht  durch  die  Anerken-
 nung  von  Vaterschaften  umgangen  werden  können,  die
 nicht in den Schutzbereich von Artikel 6 GG fallen.

 Der  vorgelegte  Entwurf  zielt  durch  die  Einführung  eines
 Anfechtungsrechts  im  BGB  auf  die  Stärkung  des  Grund-
 satzes,  familienrechtliche  Statusentscheidungen  auch  für
 das  Staatsangehörigkeits-  und  Ausländerrecht  gelten  zu
 lassen.  Das  Abstammungsrecht  bedarf  wegen  seiner  Tat-
 bestandswirkung  in  einer  Vielzahl  von  Rechtsgebieten  eines
 besonders  hohen  Maßes  an  Rechtssicherheit.  Der  Gedanke
 der  Einheit  der  Rechtsordnung  hat  hier  eine  besondere  Be-
 deutung.

 IV.  Kosten

 Kostenbelastungen  für  die  Wirtschaft  sowie  Auswirkungen
 des  Gesetzes  auf  Einzelpreise,  auf  das  Preisniveau  und  ins-
 besondere  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht  zu  er-
 warten.

 Für  die  öffentlichen  Haushalte  könnten  durch  die  Einrich-
 tung  der  anfechtungsberechtigten  Behörde  sowie  die  Vor-
 bereitung  und  Durchführung  von  Anfechtungsverfahren  zu-
 sätzliche  Kosten  entstehen.  Die  Einführung  des  Anfech-
 tungsrechts  für  eine  öffentliche  Stelle  wird  zu  zusätzlichen
 Verfahren  bei  den  Familiengerichten,  Oberlandesgerichten
 und  –  unter  den  engen  Voraussetzungen  der  §§  621e,  543
 Abs.  2  ZPO  –  eventuell  auch  beim  Bundesgerichtshof  füh-
 ren.  In  welchem  Umfang  dadurch  Mehrkosten  für  Bund,
 Länder  und  Kommunen  entstehen,  ist  nicht  abschätzbar,  da
 derzeit  keine  Einschätzung  über  die  genaue  Zahl  miss-
 bräuchlicher  Vaterschaftsanerkennungen  möglich  ist.  So-
 weit  beim  Bund  Mehrkosten  entstehen,  werden  diese  im
 Rahmen der vorhandenen Haushaltsansätze finanziert.

 Den  entstehenden  Kosten  dürfte  eine  Kostenersparnis  im
 Bereich  der  Sozialleistungen  gegenüberstehen.  Bei  den  Fäl-
 len,  in  denen  eine  Anfechtung  der  Vaterschaft  vor  allem  in
 Betracht  kommt,  handelt  es  sich  um  im  Zeitpunkt  der  Vater-
 schaftsanerkennung  ausreisepflichtige  Mütter,  die  ohne  die
 Anerkennung  nicht  mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  und  den
 damit  ggf.  verbundenen  Sozialleistungen  rechnen  könnten,
 sondern  eine  Abschiebung  erwarten  müssten.  Ohne  Vater-
 schaftsanerkennung  erhalten  Mutter  und  Kind  vielmehr
 auch  bei  Verbleib  im  Bundesgebiet  lediglich  die  einge-
 schränkten Leistungen nach dem AsylbLG.

 V.  Gesetzgebungszuständigkeit

 Die  Gesetzgebungszuständigkeit  des  Bundes  folgt  aus  Arti-
 kel  74  Abs.  1  Nr.  1  und  2  GG  (Bürgerliches  Recht,  Perso-
 nenstandswesen).

 VI.  Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
 Bedeutung

 Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung
 sind  nicht  zu  erwarten.  Der  Gesetzentwurf  will  die  Akzep-
 tanz  der  Kindschaftsrechtsreform  fördern,  die  durch  die  Ab-
 schaffung  der  Amtspflegschaft  auch  die  Rolle  der  unverhei-
 rateten Mutter gestärkt hat.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
 buchs)

 Zu Nummer  1  (§  1600 BGB)

 Zu Buchstabe  a  (§  1600 Abs.  1 Nr.  5 BGB-E)

 1.  Anfechtungsberechtigte Behörde

 Der  Katalog  der  Anfechtungsberechtigten  in  §  1600  Abs.  1
 BGB  wird  um  die  anfechtungsberechtigte  Behörde  erwei-
 tert.  Die  zuständige  Behörde  ist  entsprechend  dem  verfas-
 sungsrechtlichen  Regelfall  von  den  Ländern  zu  bestimmen
 (vgl.  Artikel  84  Abs.  1  erster  Halbsatz  GG,  den  die  Födera-
 lismusreform  nicht  verändert  hat).  Entsprechend  §  1316
 Nr.  1  Satz  2  BGB  (Antragsberechtigung  zur  Aufhebung  der
 Ehe)  soll  dies  durch  Rechtsverordnung  der  Landesregierun-
 gen  erfolgen.  Die  meisten  einschlägigen  Stellungnahmen
 der  beteiligten  Länder,  Fachkreise  und  Verbände  haben  dies
 begrüßt.

 Dem  Beschluss  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und
 -minister  vom  17.  November  2005  liegen  zu  den  Anforde-
 rungen  an  diese  Behörde  bei  der  Ausübung  des  Anfech-
 tungsrechts  gemäß  der  Antragsbegründung  folgende  Er-
 wägungen zugrunde:

 „Bei  der  Ausübung  des  Anfechtungsrechts  durch  den  Träger
 öffentlicher  Gewalt  müssten  objektive  Kriterien  zur  Be-
 gründung  der  Schlüssigkeit  vorgetragen  werden,  etwa  die
 fehlende  soziale  Beziehung  zwischen  Vater  und  Kind  oder
 die  fehlende  Bereitschaft  des  anerkennenden  Vaters,  für  das
 Kind  zu  sorgen.  Damit  wäre  zugleich  sichergestellt,  dass
 Väter,  die  Kinder  ausländischer  Mütter  anerkennen,  nicht
 generell  der  missbräuchlichen  Anerkennung  verdächtigt
 werden.“

 Diesen  Erwägungen  entsprechen  auch  die  Stellungnahmen
 der  beteiligten  Länder,  Fachkreise  und  Verbände,  wobei  die
 Landesjustizverwaltungen  auch  die  Stellungnahmen  der
 Innenverwaltung  sowie  aus  dem  Geschäftsbereich  für
 Arbeit,  Soziales,  Familien  und  Frauen  eingeholt  haben.  Eine
 beachtliche  Zahl  von  Stellungnahmen  –  darunter  auch  die
 der  Innenministerien  mehrerer  Länder  –  weist  darauf  hin,
 dass  es  sich  bei  der  anfechtungsberechtigten  Behörde  um
 eine  zentrale  und  besonders  qualifizierte  Behörde  handeln
 sollte.  Beispielhaft  erwähnt  werden  deshalb  staatliche  Mit-
 telbehörden  wie  die  Regierungspräsidien  und  Bezirks-
 regierungen.  Mehrere  Stellungnahmen  nennen  aber  auch
 Landräte  und  Oberbürgermeister,  weil  sie  die  Aufgabe  von
 Jugendamt  und  Ausländerbehörde  sowie  die  Aufsicht  über
 die  Standesbeamten  wahrnehmen.  Andere  nennen  die  gemäß
 §  36  der  Verwaltungsgerichtsordnung  (VwGO)  bestimmten
 Vertreter  des  öffentlichen  Interesses  als  denkbare  anfech-
 tungsberechtigte  Behörde.  Bezüglich  der  Ausländerbehörde
 wird  vielfach  ihre  Sachkompetenz  für  den  ausländerrecht-
 lichen  Teil  des  Tatbestands  und  damit  ihre  Bedeutung  für  die
 Sachverhaltsaufklärung  hervorgehoben.  Als  anfechtungs-
 berechtigte  Behörde  halten  sie  insbesondere  mehrere  Innen-
 ministerien  für  denkbar.  Nur  vereinzelt  Zustimmung  fin-
 den der Standesbeamte und das Jugendamt.

 Zahlreiche  Stellungnahmen  befürworten,  dass  das  Jugend-
 amt  im  Anfechtungsverfahren  zwar  eine  wichtige  Rolle
 spielen,  aber  nicht  die  Aufgabe  der  anfechtungsberechtigten
 Behörde  übernehmen  sollte.  Dies  wird  nachvollziehbar  ins-
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besondere  mit  der  unterstützenden  Aufgabe  des  Jugendam-
 tes  durch  Beratung  und  Beistandschaft  begründet,  die  in
 Konflikt  mit  der  Anfechtungssituation  geraten  kann.  Zu  den
 Aufgaben  des  Jugendamtes  gehört  bereits  nach  geltendem
 Recht  insbesondere  auch  die  Hilfe  bei  der  Feststellung  der
 Vaterschaft,  und  zwar  sowohl  durch  Beratung  (§  52a
 SGB  VIII)  als  auch  durch  die  Beistandschaft  (§§  55,  56
 SGB  VIII,  §  1712  BGB).  Gerade  diese  unterstützende  Auf-
 gabe  des  Jugendamtes  spricht  aber  dagegen,  dem  Jugend-
 amt  daneben  auch  noch  die  Rolle  der  anfechtungsberechtig-
 ten  Behörde  gegen  eine  bereits  beststehende  Vaterschaft  zu
 geben.  Das  Jugendamt  sollte  vielmehr  ausschließlich  im
 Hinblick  auf  die  schützenswerten  Interessen  des  Kindes  in
 das Verfahren eingebunden werden.

 2.  Geltungsbereich

 §  1600  Abs.  1  Nr.  5  BGB-E  ist  eine  international  zwingende
 Eingriffsnorm.

 Jeder  Staat  ist  in  den  Grenzen  des  Völkerrechts  frei,  be-
 stimmte  Normen  für  international  zwingend  zu  erklären.  Im
 deutschen  Kollisionsrecht  gilt  deshalb,  dass  inländische  Nor-
 men  bei  einem  Sachverhalt  mit  Inlandsbezug  immer  dann
 Anwendung  finden,  wenn  sie  –  ausdrücklich  oder  nach  ihrer
 Ratio  –  gelten  wollen.  Dies  gilt  unabhängig  davon,  ob
 Artikel  20  EGBGB  im  konkreten  Fall  für  die  Anfechtung
 der Abstammung deutsches Recht zur Anwendung beruft.

 International  zwingend  sind  Normen,  deren  Tatbestand  eine
 Rechtsfolge  auslöst,  die  unmittelbar  ein  überindividuelles
 Gemeininteresse  gewährleistet  (Münchener  Kommentar/
 Sonnenberger,  EGBGB/IPR,  4.  Aufl.  2006,  Einl.  IPR,
 Rn.  56).  So  ist  etwa  unabhängig  von  dem  durch  Artikel  6
 Abs.  2  GG  begründeten  Wächteramt  des  Staates  schon
 lange  unstrittig,  dass  §  1666  BGB  auch  bei  ausländischem
 Sorgerechtsstatut  gegenüber  Eltern  anzuwenden  ist,  deren
 Kind  in  Deutschland  lebt  (Münchener  Kommentar/Sonnen-
 berger,  a.  a.  O.,  Rn.  56).  Ebenfalls  als  international  zwin-
 gend  wird  das  Adoptionsverbot  eines  Staates  zur  Unterbin-
 dung  des  Kinderhandels  angesehen  (Münchener  Kommen-
 tar/Sonnenberger,  a.  a.  O.,  Rn.  62).  Das  Anfechtungsrecht
 einer  Behörde  bei  missbräuchlicher  Vaterschaftsanerken-
 nung  betrifft  ebenfalls  den  Bereich  des  Kindschaftsrechts.
 Im  Hinblick  auf  die  an  die  Abstammung  geknüpften  Rechts-
 folgen  im  Bereich  des  öffentlichen  Rechts,  insbesondere  des
 Staatsangehörigkeits-  und  Aufenthaltsrechts,  besteht  ein
 überindividuelles  Gemeininteresse  an  der  Anfechtung  einer
 oft auch den Interessen des Kindes zuwiderlaufenden Vater-
 schaftsanerkennung.  In  diesen  Bereichen  der  Nationalstaat-
 lichkeit  hat  die  Bundesrepublik  Deutschland  insbesondere
 in  §  4  StAG  und  §  28  AufenthG  Regelungen  geschaffen,  die
 dem  Schutz  der  Familie  Rechnung  tragen.  Diese  Regelun-
 gen  sollen  nicht  durch  die  im  Ausland  erfolgte  Anerken-
 nung  von  Vaterschaften  ohne  sozial-familiären  Bezug  um-
 gangen werden können.

 Zu Buchstabe b  (§  1600  Abs.  3  –  neu  –  BGB-E:  besondere
 Anfechtungsvoraussetzungen)

 1. Tatbestand

 Das  erste  Tatbestandsmerkmal  knüpft  die  Anfechtung  da-
 ran,  dass  „zwischen  dem  Kind  und  dem  Anerkennenden
 keine  sozial-familiäre  Beziehung  besteht  oder  im  Zeitpunkt
 der  Anerkennung  oder  des  Todes  des  Anerkennenden  be-
 standen  hat“.  Dies  stellt  zunächst  wie  beim  Anfechtungs-

 recht  des  biologischen  Vaters  (Absatz  3  in  der  geltenden
 Fassung)  sicher,  dass  durch  die  Anfechtung  keine  von  Arti-
 kel  6  Abs.  1  GG  geschützte  soziale  Familie  auseinander  ge-
 rissen  wird.  Es  würde  nicht  genügen,  allein  an  die  miss-
 bräuchliche  Anerkennung  im  Hinblick  auf  Staatsangehörig-
 keit  und  Aufenthaltsrecht  anzuknüpfen.  Entsprechend  den
 Ausführungen  des  Bundesverfassungsgerichts  in  seinem
 Beschluss  vom  9.  April  2003  zum  Anfechtungsrecht  des
 biologischen  Vaters  ist  für  die  Annahme  einer  sozial-famili-
 ären  Beziehung  maßgeblich,  dass  der  Anerkennende  für  das
 Kind  tatsächliche  Verantwortung  trägt  (vgl.  die  Legaldefini-
 tion  in  §  1600  Abs.  3  BGB  –  Absatz  4  in  der  Neufassung).
 Die  Abstammung  wie  die  sozial-familiäre  Verantwortungs-
 gemeinschaft  machen  gleichermaßen  den  Gehalt  von  Arti-
 kel  6  Abs.  2  Satz  1  GG  aus  (BVerfG,  Beschluss  vom
 9.  April 2003, NJW 2003, S.  2151, 2154).

 Eine  Anfechtung  kommt  außerdem  nicht  in  Betracht,  wenn
 jedenfalls  zum  Zeitpunkt  der  Anerkennung  eine  sozial-
 familiäre  Beziehung  bestanden  hat,  die  später  beendet  wor-
 den  ist.  Ein  die  Anfechtung  rechtfertigender  Missbrauch  der
 Anerkennung  zu  Zwecken  des  Aufenthaltsrechts  liegt  auch
 hier nicht vor.

 Entsprechend  der  Regelung  für  die  Anfechtung  durch  den
 biologischen  Vater  ist  auch  die  sozial-familiäre  Beziehung
 schutzwürdig,  die  bis  zum  Tod  des  rechtlichen  Vaters  be-
 standen hat.

 Wie  sich  aus  §  1600b  Abs.  2  Satz  1  („Die  Frist  beginnt  nicht
 vor  der  Geburt  des  Kindes“)  ergibt,  gilt  das  behördliche  An-
 fechtungsrecht  auch  für  diese  Fälle.  Die  Anerkennung  wird
 erst  mit  Geburt  wirksam,  da  es  vorher  kein  Kind  im  Sinne
 von  §  1592  BGB  gibt  (vgl.  Palandt/Diederichsen,  a.  a.  O.,
 Rn.  9  zu  §  1594  BGB  zur  Erledigung  der  Anerkennung  bei
 Fehl-  und  Totgeburt).  Der  Zeitpunkt  der  Wirksamkeit  der
 Anerkennung  ist  dann  der  Zeitpunkt  der  Geburt.  Es  kann
 auch  im  Zeitpunkt  der  Geburt  eine  sozial-familiäre  Bezie-
 hung  bestehen,  insbesondere  wenn  der  Anerkennende  hin-
 reichend  intensiv  an  Schwangerschaft  und  Geburt  Anteil  ge-
 nommen  und  den  Kontakt  zum  Kind  in  seine  Lebenspla-
 nung  aufgenommen  hat  (vgl.  OLG  Düsseldorf,  FamRZ
 2004,  S.  290,  wo  es  im  entschiedenen  Fall  nur  an  dieser  In-
 tensität  fehlte).  Das  Anfechtungsrecht  gilt  darüber  hinaus
 auch  in  den  Fällen,  in  denen  die  Anerkennung  erst  später
 wirksam  wird,  insbesondere,  wenn  die  Zustimmung  der
 Mutter erst später vorliegt.

 Lebt  der  Anerkennende  mit  dem  Kind  bereits  längere  Zeit  in
 häuslicher  Gemeinschaft  zusammen,  spricht  bereits  die  Re-
 gelvermutung  des  §  1600  Abs.  3  Satz  2  BGB  (Abs.  4  in  der
 Neufassung)  für  die  Übernahme  tatsächlicher  Verantwor-
 tung  und  damit  für  eine  sozial-familiäre  Beziehung.  Die
 Übernahme  tatsächlicher  Verantwortung  kann  sich  aber
 auch  aus  der  Wahrnehmung  weiterer  typischer  Elternrechte
 und  -pflichten  ergeben:  Dazu  zählen  z.  B.  der  regelmäßige
 Umgang  mit  dem  Kind,  seine  Betreuung  und  Erziehung  so-
 wie die Leistung von Unterhalt.

 Die  für  eine  sozial-familiäre  Beziehung  erforderliche  Über-
 nahme  tatsächlicher  Verantwortung  ist  auch  in  Fällen  mög-
 lich,  in  denen  ein  Elternteil  sich  im  Ausland  befindet  und  im
 Visumsverfahren  ein  Aufenthaltsrecht  aufgrund  einer  Vater-
 schaftsanerkennung  geltend  macht.  Die  2.  Kammer  des  Bun-
 desverfassungsgerichts  hat  mit  Beschluss  vom  8.  Dezember
 2005  festgestellt:  „Eine  verantwortungsvoll  gelebte  und  dem
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Schutzzweck  des  Artikels  6  GG  entsprechende  Eltern-Kind-
 Gemeinschaft  lässt  sich  nicht  allein  quantitativ  etwa  nach
 Daten  und  Uhrzeiten  des  persönlichen  Kontakts  oder  ge-
 nauem  Inhalt  der  einzelnen  Betreuungshandlungen  bestim-
 men.  Die  Entwicklung  eines  Kindes  wird  nicht  nur  durch
 quantifizierbare  Betreuungsbeiträge  der  Eltern,  sondern
 auch  durch  die  geistige  und  emotionale  Auseinandersetzung
 geprägt“ (FamRZ 2006, S.  187, 188).

 Das  zweite  Tatbestandsmerkmal  macht  die  Anfechtung  da-
 von  abhängig,  dass  für  das  Kind  oder  einen  Elternteil  ein
 ausländerrechtlicher  Vorteil  entstanden  ist.  Durch  die  Aner-
 kennung  müssen  „rechtliche  Voraussetzungen  für  die  er-
 laubte  Einreise  oder  den  erlaubten  Aufenthalt  des  Kindes
 oder  eines  Elternteiles“  geschaffen  werden.  Diese  Voraus-
 setzungen  liegen  bei  Staatsangehörigkeitserwerb  des  Kindes
 durch  Geburt  vor,  weil  das  Kind  als  Deutscher  ein  Grund-
 recht  auf  Einreise  und  Aufenthalt  (Artikel  11  GG)  hat.  Sie
 liegen  außerdem  aufenthaltsrechtlich  bei  der  Mutter  (bei
 deutscher  Mutter  ggf.  beim  ausländischen  Vater)  vor,  weil
 dann  zur  Ausübung  der  Personensorge  ein  Anspruch  auf  Fa-
 miliennachzug  zu  einem  deutschen  Kind  besteht  (§  28
 Abs.  1 Satz  1 Nr.  3 AufenthG).

 Die  Anknüpfung  an  das  Ausländerrecht  ist  bewusst  objektiv
 gehalten.  Sie  orientiert  sich  an  den  von  der  Arbeitsgruppe
 der IMK ermittelten Fallgruppen (vgl. oben unter A II 1 b):

 a)  Ein  deutscher  Mann  erkennt  die  Vaterschaft  für  das  Kind
 einer  unverheirateten  ausländischen  Mutter  an.  Als  Kind
 eines  deutschen  Staatsangehörigen  erwirbt  das  Kind  mit
 der  wirksamen  Vaterschaftsanerkennung  die  deutsche
 Staatsangehörigkeit  (§  4  Abs.  1  StAG).  Damit  werden
 rechtliche  Voraussetzungen  für  die  „erlaubte  Einreise“
 oder  den  „erlaubten  Aufenthalt“  im  Sinne  des  §  1600
 Abs.  3  BGB-E  für  das  Kind  geschaffen.  Für  die  Mutter
 des  Kindes  erfüllt  sich  durch  die  deutsche  Staatsangehö-
 rigkeit  des  Kindes  ein  Teil  des  Tatbestands  des  §  28
 Abs.  1  Nr.  3  AufenthG,  wodurch  rechtliche  Vorausset-
 zungen  für  ihre  „erlaubte  Einreise“  oder  ihren  „erlaubten
 Aufenthalt“  im  Sinne  des  §  1600  Abs.  3  BGB-E  ge-
 schaffen werden.

 b)  Ein  ausländischer  Mann  mit  gesichertem  Aufenthalts-
 status  erkennt  die  Vaterschaft  für  das  Kind  einer  unver-
 heirateten  Ausländerin  an.  Wird  das  Kind  aufgrund  der
 Vaterschaftsanerkennung  gemäß  §  4  Abs.  3  StAG  deut-
 scher  Staatsangehöriger,  werden  wiederum  rechtliche
 Voraussetzungen  für  die  „erlaubte  Einreise“  oder  den
 „erlaubten  Aufenthalt“  im  Sinne  des  §  1600  Abs.  3
 BGB-E  für  das  Kind  geschaffen.  Für  die  Mutter  des  Kin-
 des  erfüllt  sich  durch  die  deutsche  Staatsangehörigkeit
 des  Kindes  wiederum  ein  Teil  des  Tatbestands  des  §  28
 Abs.  1  Nr.  3  AufenthG,  wodurch  rechtliche  Vorausset-
 zungen  für  ihre  erlaubte  Einreise  oder  ihren  erlaubten
 Aufenthalt  im  Sinne  des  §  1600  Abs.  3  BGB-E  geschaf-
 fen werden.

 c)  Ein  ausländischer  Mann  ohne  gesicherten  Aufenthalts-
 status  erkennt  die  Vaterschaft  für  das  Kind  einer  Deut-
 schen  oder  das  Kind  einer  Ausländerin  mit  verfestigtem
 Aufenthalt  an.  Ist  das  Kind  deutscher  Staatsbürger  ge-
 mäß  §  4  Abs.  1  oder  Abs.  3  StAG,  erfüllt  sich  durch
 seine  deutsche  Staatsangehörigkeit  ein  Teil  des  Tatbe-
 stands  des  §  28  Abs.  1  Nr.  3  AufenthG,  wodurch  rechtli-
 che  Voraussetzungen  für  die  „erlaubte  Einreise“  oder

 den  „erlaubten  Aufenthalt“  des  Anerkennenden  geschaf-
 fen  werden.  Der  Tatbestand  des  §  1600  Abs.  3  BGB-E
 deckt  auch  diese  Fallgruppe  ab,  indem  er  nicht  von  Vater
 oder Mutter, sondern vom „Elternteil“ spricht.

 Die  Missbräuchlichkeit  der  Vaterschaftsanerkennung  er-
 gibt  sich  bereits  daraus,  dass  durch  sie  ausländerrechtli-
 che  Vorteile  begründet  werden,  obwohl  weder  eine  so-
 zial-familiäre  Beziehung  zwischen  Vater  und  Kind  noch
 eine  biologische  Vaterschaft  bestehen.  Die  Erforschung
 des  Zwecks  der  Vaterschaftsanerkennung  ist  demgegen-
 über  weder  der  Behörde  zuzumuten,  noch  den  Betroffe-
 nen, die ihr ausgesetzt wären.

 Keiner  besonderen  Erwähnung  im  Tatbestand  bedarf  der
 allgemeine  Anfechtungsgrund  der  objektiven  Unrichtig-
 keit  der  bestehenden  Vaterschaft  (rechtlicher  Vater  ist
 nicht  der  biologische  Vater).  Sie  ist  nach  §  1599  Abs.  1
 BGB Voraussetzung für alle Anfechtungsklagen.

 2.  Gerichtliches Verfahren; Sachverhaltsermittlung

 Im  gerichtlichen  Verfahren  gilt  gemäß  §  640  Abs.  1,  2  Nr.  2,
 §§  616,  617  ZPO  der  Untersuchungsgrundsatz.  Das  Gericht
 muss  also  grundsätzlich  bis  zu  seiner  vollen  Überzeugung
 alle  angetretenen  und/oder  erreichbaren  Beweise  erheben,
 es  sei  denn,  dass  das  Vorbringen  des  Klägers  keine  hinrei-
 chenden  Indizien  ergibt  (Baumbach/Lauterbach/Albers,
 ZPO,  64.  Aufl.  2006,  Rn.  11  zu  §  640  m.  w.  N.).  Dieser
 Rahmen  erscheint  auch  für  die  Anfechtung  durch  eine  Be-
 hörde sachgerecht:

 Für  eine  schlüssige  Klage  muss  der  Anfechtungskläger
 nämlich  nach  der  Rechtsprechung  einerseits  Umstände
 vortragen,  die  bei  objektiver  Betrachtung  geeignet  sind,
 Zweifel  an  der  Abstammung  zu  wecken  –  es  muss  ein  be-
 gründeter  Anfangsverdacht  vorliegen  (vgl.  BGH,  Urteil
 vom  22.  April  1998,  FamRZ  1998,  S.  955,  NJW  1998,
 S.  2976  und  Urteil  vom  30.  Oktober  2002,  FamRZ  2003,
 S.  155).  Sein  Vortrag  muss  substantiiert  sein,  ohne  dass
 übertriebene  Anforderungen  gestellt  werden.  Der  BGH  hat
 die  Anforderungen  in  seinem  erwähnten  Urteil  vom
 22.  April  1998  mit  Blick  auf  den  Beginn  der  Anfechtungs-
 frist  des  §  1594  Abs.  1  BGB  a.  F.  (=  §  1600b  Abs.  1  BGB
 n.  F.) wie folgt entwickelt:

 Da  die  Anfechtungsfrist  mit  dem  Zeitpunkt  beginnt,  in  dem
 der  Anfechtungsberechtigte  von  den  Umständen  erfährt,  die
 gegen  die  Vaterschaft  sprechen,  muss  der  Anfechtungs-
 kläger  diese  Umstände  darlegen.  Er  darf  sich  nicht  auf  die
 Behauptung  beschränken,  das  Kind  stamme  nicht  von  ihm
 ab.  Andernfalls  könnten  Ehelichkeitsanfechtungen  ohne
 jede  zeitliche  Beschränkung  ins  Blaue  hinein  erhoben  wer-
 den (Urteilsgründe 3b, FamRZ 1998, S.  956).

 Der  BGH  hat  hier  zu  Lasten  des  Anfechtungsklägers  den
 Grundsatz  über  die  sekundäre  Darlegungslast  greifen  las-
 sen,  weil  der  Gesetzestext  an  sich  keinen  substantiierten
 Vortrag  des  Anfechtungsklägers  fordert.  Dieser  Grundsatz
 kommt  zur  Anwendung,  wenn  die  nicht  darlegungs-  und  be-
 weispflichtige  Partei  die  wesentlichen  Umstände  kennt  und
 in  zumutbarer  Weise  vortragen  kann,  während  die  andere
 Partei  diese  Umstände  regelmäßig  nicht  kennt  (BGH,
 FamRZ  1998,  S.  956  m.  w.  N.).  Der  Grundsatz  der  sekundä-
 ren  Darlegungslast  greift  bei  der  Partei,  für  die  die  Voraus-
 setzungen  vorliegen  (Kläger  oder  Beklagter).  Er  greift  des-
 halb  vorliegend  zugunsten  der  anfechtungsberechtigten  Be-
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hörde.  Sie  muss  nur  die  ihr  bekannten  und  in  zumutbarer
 Weise  zu  ermittelnden  Umstände,  die  gegen  die  Vaterschaft
 sprechen, vortragen.

 Im  Rahmen  des  Vortrags  des  Anfechtungsklägers  werden  ins-
 besondere  Umfang  und  Grenzen  der  Darlegungspflicht  zur
 sozial-familiären  Beziehung  von  Bedeutung  sein.  Die  anfech-
 tungsberechtigte  Behörde  kann  nämlich  mit  Rücksicht  auf  die
 Privatsphäre  der  Betroffenen  das  (Nicht)vorliegen  einer  so-
 zial-familiären  Beziehung  vielfach  nur  eingeschränkt  ermit-
 teln  und  darlegen.  Sie  kann  insbesondere  das  (Nicht)vorlie-
 gen  des  Zusammenlebens  in  häuslicher  Gemeinschaft  vortra-
 gen  und  diesen  Umstand  in  Beziehung  zur  ausländerrechtli-
 chen  Situation  der  Beteiligten  setzen.  Es  ist  in  diesen  Fällen
 Sache  von  Vater  und  Kind  als  den  Anfechtungsgegnern,  im
 Einzelnen zu ihrer Beziehung vorzutragen.

 In  der  Praxis  kann  die  Erfüllung  des  Tatbestandes  auch  fest-
 gestellt  werden.  Gerade  im  Eltern-Kind-Verhältnis  stellt  sich
 angesichts  der  Pflicht  und  des  Rechts  zur  elterlichen  Sorge
 die  Frage  der  Übernahme  von  Verantwortung.  Die  tatsächli-
 che  Übernahme  der  Verantwortung  für  ein  Kind  dürfte  damit
 in  den  objektiven  Lebensumständen  sichtbar  sein.  Dement-
 sprechend  knüpft  die  Regelvermutung  des  §  1600  Abs.  3
 Satz  2  BGB  an  den  objektiven  Sachverhalt  des  Zusammenle-
 bens in häuslicher Gemeinschaft über längere Zeit an.

 Das  Vorliegen  der  Regelvermutung  kann  z.  B.  bejaht  wer-
 den,  wenn  leiblicher  Vater,  Mutter  und  Kind  über  ein  Jahr  zu-
 sammengewohnt  haben  und  keine  Umstände  ersichtlich
 sind,  dass  der  Vater  keine  tatsächliche  Verantwortung  für  das
 Kind  übernommen  hat  (vgl.  BGH,  Beschluss  vom  9.  Februar
 2005,  FamRZ  2005,  S.  705).  Keine  sozial-familiäre  Bezie-
 hung  liegt  dagegen  nach  einer  OLG-Entscheidung  z.  B.  dann
 vor,  wenn  der  leibliche  Vater  nur  eine  vorübergehende  Be-
 ziehung  zu  der  Kindesmutter  unterhielt  und  zwischen  dem
 Kind  und  ihm  nur  sporadische  und  vereinzelte  Kontakte
 stattfanden  (OLG  Düsseldorf,  FamRZ  2004,  S.  290,  zu
 einem  Fall  von  neun  vereinzelten  persönlichen  Kontakten
 über einen Zeitraum von drei Monaten).

 Zu Buchstabe  c  (§  1600 Abs.  4 – neu – BGB-E)

 Durch  die  Verweisung  auf  die  geltende  Legaldefinition  des
 Merkmals  „sozial-familiäre  Beziehung“  ist  sichergestellt,
 dass  die  Praxis  sich  auch  bei  der  Anfechtung  von  Schein-
 vaterschaften  durch  eine  Behörde  an  der  sich  entwickelnden
 Auslegung  dieses  Merkmals  in  Rechtsprechung  und  Litera-
 tur  orientieren  kann  (vgl.  OLG  Düsseldorf,  FamRZ  2004,
 S.  290;  BGH  FamRZ  2005,  S.  705;  Palandt/Diederichsen,
 a.  a.  O., Rn.  7 zu §  1600, Rn.  6 zu §  1685).

 Zu Buchstabe  d  (§  1600 Abs.  5 – neu – BGB-E)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

 Zu Buchstabe  e  (§  1600 Abs.  6 – neu – BGB-E – Behör-
 denzuständigkeit)

 Die  Ermächtigung  in  den  Sätzen  1  und  2  soll  den  Ländern
 die  flexible  Reaktion  auf  besondere  örtliche  Bedürfnisse  er-
 möglichen.

 Bei  Satz  3  handelt  es  sich  um  eine  Auffangzuständigkeit  für
 die  örtliche  Zuständigkeit.  Sie  knüpft  an  die  gerichtliche
 Zuständigkeit  an,  die  bereits  in  §  640a  ZPO  geregelt  ist.  Die
 Auffangzuständigkeit  ist  insbesondere  für  die  Fälle  von  Be-
 deutung,  in  denen  die  Beteiligten  keinen  Wohnsitz  oder  ge-

 wöhnlichen  Aufenthalt  im  Inland  haben.  Die  zuständige  an-
 fechtungsberechtigte  Behörde  bestimmt  sich  dann  nach  dem
 Amtsgericht  Schöneberg  in  Berlin.  Diese  Auffangzustän-
 digkeit  ist  insbesondere  für  die  Auslandsvertretungen  im
 Hinblick  auf  die  Erfüllung  ihrer  Mitteilungspflicht  gegen-
 über der anfechtungsberechtigten Behörde von Bedeutung.

 Zu Nummer  2  (§  1600b Abs.  1a – neu – BGB-E)

 Mit  der  Regelung  wird  Beginn  und  Dauer  der  Frist  an  die
 besonderen  Tatbestandsvoraussetzungen  für  die  Vater-
 schaftsanfechtung  durch  eine  Behörde  im  Unterschied  zur
 Anfechtung durch eine Privatperson angepasst.

 Der  Wortlaut  der  Sätze  1  und  2  orientiert  sich  an  dem  ver-
 gleichbaren  Fall  des  §  48  Abs.  4  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes  (VwVfG  –  Frist  zur  Rücknahme  eines  rechts-
 widrigen  Verwaltungsaktes).  Die  Befristung  trägt  dem  Um-
 stand  Rechnung,  dass  vorbehaltlich  der  Rechtsbeständigkeit
 der  Vaterschaftsanerkennung  das  betroffene  Kind  deutscher
 Staatsbürger  ist  und  der  sorgeberechtigte  Elternteil  einen
 Anspruch  auf  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  hat.  Diesen
 Anspruch  verliert  er  nur  und  erst  dann,  wenn  eine  Anfech-
 tungsklage  erhoben  wird  und  diese  Erfolg  hat.  Es  ist  im
 Interesse  der  Betroffenen  sowie  der  Ausländerbehörden  und
 Auslandsvertretungen,  dass  die  Frage  der  Rechtsbeständig-
 keit  der  Vaterschaftsanerkennung  möglichst  schnell  geklärt
 wird.  Die  auf  die  Tätigkeit  von  Behörden  zugeschnittene
 Jahresfrist  hat  sich  seit  dem  Inkrafttreten  der  Verwaltungs-
 verfahrensgesetze  des  Bundes  und  der  Länder  vor  knapp
 30  Jahren bewährt.

 Die  Sätze  3  und  4  legen  im  Einklang  mit  der  Wertung  ver-
 gleichbarer  Fälle  und  im  Interesse  des  Vertrauensschutzes
 eine  absolute  Ausschlussfrist  für  die  Anfechtung  von  fünf
 Jahren  fest.  Das  betroffene  Kind  ist  bis  zu  einer  erfolg-
 reichen  Anfechtung  der  Vaterschaft  deutscher  Staatsbürger
 und  hält  sich  damit  rechtmäßig  in  Deutschland  auf.  §  24
 Abs.  2  des  Gesetzes  zur  Regelung  von  Fragen  der  Staats-
 angehörigkeit  (StAngRegG)  enthält  die  Fünfjahresfrist  für
 die  Feststellung  der  Unwirksamkeit  von  Einbürgerungen
 Volksdeutscher  wegen  durch  Verschulden  des  Antragstellers
 den  Behörden  nicht  bekannter  Tatsachen,  die  der  Einbürge-
 rung  entgegengestanden  hätten.  Auch  die  Entscheidung  des
 Bundesverfassungsgerichts  vom  24.  Mai  2006  –  2  BvR  669/
 04  –  (NVwZ  2006,  S.  807;  DVBl  2006,  S.  910;  ZAR  2006,
 S.  246;  StAZ  2006,  S.  200)  zur  Rücknahme  einer  Einbürge-
 rung  legt  es  nahe,  für  den  Fall  des  rückwirkenden  Wegfalls
 der  deutschen  Staatsangehörigkeit  durch  erfolgreiche  An-
 fechtung  der  Vaterschaft  eine  Anfechtungshöchstfrist  fest-
 zulegen.  Die  Entscheidung  des  Bundesverfassungsgerichts
 hebt  die  besonderen  grundrechtsbezogenen  Probleme  her-
 vor,  die  der  Wegfall  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  ge-
 rade  für  Kinder  aufwirft  (in  den  Urteilsgründen  C.  III.  am
 Ende).  Das  Gericht  hat  dem  Gesetzgeber  insbesondere  aus
 Gründen  des  Vertrauensschutzes  Befristungsregelungen
 oder  Altersgrenzen  nahe  gelegt.  Für  das  Vertrauen  des  Kin-
 des  macht  es  keinen  Unterschied,  ob  es  seine  Staatsangehö-
 rigkeit  von  einer  Einbürgerung  des  Vaters  oder  einer  Vater-
 schaftsanerkennung herleitet.

 Zu Nummer  3  (§  1600e BGB)

 Da  sich  die  neu  eingeführte  Anfechtungsklage  nach  §  1600b
 Abs.  1  Nr.  5  sowohl  gegen  das  Kind  als  auch  gegen  den  An-
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erkennenden  als  rechtlichen  Vater  im  Sinne  von  §  1600
 Abs.  1  Nr.  1,  §  1592  Nr.  2  richten  muss,  ist  §  1600e  Abs.  1
 um  diese  spezielle  Ausgestaltung  der  Passivlegitimation  zu
 ergänzen.  Die  Berechtigung  zur  Anfechtung  der  Vaterschaft
 ergibt  sich  aus  §  1600.  Bei  dieser  Gelegenheit  wird  der
 Absatz  insgesamt sprachlich präziser gefasst.

 Absatz  2  wird  zur  Klarstellung  ergänzt,  weil  nicht  jede  Be-
 hörde eine (juristische) Person ist.

 Die  erfolgreiche  Anfechtungsklage  beseitigt  die  Wirkungen
 der  Vaterschaftsanerkennung  rückwirkend  (vgl.  BGH,
 FamRZ  1994,  S.  694,  695;  Baumbach/Hartmann,  64.  Aufl.
 2006,  Rn.  11  Grundzüge  §  253  ZPO).  Die  gerichtliche  Fest-
 stellung  ändert  deshalb  auch  den  Personenstand  des  Kindes
 mit  Rückwirkung  auf  den  Zeitpunkt  der  Geburt  (Hepting/
 Gaaz,  Personenstandsrecht,  Rn.  40  zu  §  30  PStG).  Ein  be-
 reits  erteilter  Aufenthaltstitel  kann  dementsprechend  gemäß
 §  51  Abs.  1  Nr.  3  AufenthG,  §  48  VwVfG  zurückgenom-
 men  werden  (vgl.  Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Zimmer-
 mann-Kreher/Storr,  Kommentar  zum  Zuwanderungsgesetz
 2005,  Rn.  11  zu  §  51  AufenthG).  Im  Staatsangehörigkeits-
 recht  entfällt  die  für  den  Erwerb  der  deutschen  Staatsange-
 hörigkeit  erforderliche  Abstammung  von  einem  deutschen
 Vater;  das  Kind  ist  aufgrund  der  erfolgreichen  Anfechtung
 nicht deutscher Staatsbürger geworden.

 Zu Artikel  2  (Änderung sonstigen Bundesrechts)

 Zu Absatz  1  (§  29a PStG)

 Die  Ergänzung  ist  erforderlich,  weil  das  Ablehnungsrecht
 des  §  4  des  Beurkundungsgesetzes  (BeurkG)  wegen  §  58
 BeurkG nicht für Standesbeamte gilt.

 Alle  anderen  Urkundspersonen  sollen  bereits  jetzt  gemäß
 §  4  BeurkG  (ggf.  i.  V.  m.  §  1  Abs.  2  BeurkG)  die  Beurkun-
 dung  ablehnen,  wenn  mit  ihr  erkennbar  unerlaubte  oder
 unredliche  Zwecke  verfolgt  werden.  Ein  solcher  unredlicher
 Zweck  wird  z.  B.  mit  der  Vaterschaftsanerkennung  verfolgt,
 bei  der  die  Erlangung  ausländerrechtlicher  Vorteile  im  Vor-
 dergrund  steht  und  die  familienrechtlichen  Wirkungen  von
 den  Beteiligten  erkennbar  nicht  gewollt  sind  (Knittel,  Be-
 urkundungen  im  Kindschaftsrecht,  6.  Aufl.  2005,  Rn.  22,
 24a, 25).

 Zu Absatz  2  (Aufenthaltsgesetz)

 Zu Nummer  1  (§  79 AufenthG)

 Durch  die  Neufassung  wird  die  Regelung  auf  Fälle  aus-
 geweitet,  in  denen  ein  Vaterschaftsanfechtungsverfahren  in
 Vorbereitung  oder  anhängig  ist.  Die  Neuregelung  trägt  dem
 Umstand  Rechnung,  dass  eine  zivilrechtlich  wirksame
 Vaterschaftsanerkennung  auch  für  aufenthaltsrechtliche  Ver-
 fahren  Bindungswirkung  entfaltet,  die  jedoch  durch  ein  An-
 fechtungsverfahren  aufgehoben  werden  kann.  Von  der  Be-
 hörde  kann  nicht  verlangt  werden  kann,  sehenden  Auges  ein
 Verfahren  zu  betreiben,  bei  dem  die  Wirksamkeit  der  Vater-
 schaftsanerkennung  eine  zentrale  Rolle  spielt,  ohne  dass  die
 Rechtsbeständigkeit  dieser  Anerkennung  geklärt  ist.  Dies
 betrifft  regelmäßig  die  Fälle,  in  denen  eine  Mitteilung  nach
 §  87 Abs.  5 oder § 90 Abs.  4 AufenthG erfolgt ist.

 Die  Personenaufzählung  in  Absatz  2  Nr.  2  trägt  dem  Um-
 stand  Rechnung,  dass  sowohl  die  Mutter  als  auch  der  Vater
 des  Kindes  Antragsteller  im  Verfahren  auf  Erteilung  oder

 Verlängerung  eines  Aufenthaltstitels  sein  können  und  beide
 im  Vaterschaftsanfechtungsverfahren  verschiedene  Rollen
 haben  können.  Während  der  Vater  stets  Partei  ist  (vgl.
 §  1600e  BGB-E),  kann  die  Mutter  als  gesetzliche  Vertrete-
 rin  des  Kindes  oder  als  Beigeladene  am  Verfahren  beteiligt
 sein  (vgl.  Zöller/Philippi,  25.  Aufl.  2005,  Rn.  2  zu  §  640e
 ZPO).

 Die  Aussetzung  der  Entscheidung  über  den  Aufenthalts-
 titel  führt  im  Einklang  mit  den  §§  60a,  81  AufenthG  nicht
 zu  einem  Rechtsverlust:  Personen,  die  sich  nicht  recht-
 mäßig  im  Bundesgebiet  aufhalten,  ist  gemäß  §  60a  Abs.  2
 AufenthG  eine  Duldung  (vorübergehende  Aussetzung  der
 Abschiebung)  zu  erteilen.  Danach  ist  die  Abschiebung  eines
 Ausländers  auszusetzen,  solange  die  Abschiebung  aus  tat-
 sächlichen  oder  rechtlichen  Gründen  unmöglich  ist  und
 keine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt  wird.  In  den  relevanten
 Fallgruppen  handelt  es  sich  um  Personen,  die  sich  aufgrund
 der  Vaterschaftsanerkennung  auf  §  28  Abs.  1  Nr.  3  AufenthG
 berufen.  Die  Vorschrift  sieht  einen  Anspruch  auf  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  für  den  ausländischen  Elternteil
 eines  minderjährigen  Deutschen  vor,  dem  das  Personensor-
 gerecht  zusteht  und  der  deshalb  beabsichtigt,  die  Personen-
 sorge  auszuüben.  Der  Abschiebung  des  Elternteils  wird  da-
 her  Artikel  6  Abs.  1  GG  entgegenstehen,  so  dass  die  Vor-
 aussetzungen  für  eine  Duldung  nach  §  60a  Abs.  2  AufenthG
 vorliegen.  Für  die  Personen,  die  sich  bereits  rechtmäßig  im
 Bundesgebiet aufhalten, gilt §  81 Abs.  3 und 4 AufenthG.

 Zu Nummer  2  (§  87 AufenthG)

 Zu Buchstabe a  (Absatz  2)

 Dem  §  87  Abs.  2  Satz  1  AufenthG  soll  eine  neue  Nummer  4
 angefügt  werden,  wonach  öffentliche  Stellen  die  zuständige
 Ausländerbehörde  unverzüglich  zu  unterrichten  haben,
 wenn  sie  von  konkreten  Tatsachen  Kenntnis  erlangen,  die
 die  Annahme  rechtfertigen,  dass  die  Voraussetzungen  für
 ein  behördliches  Anfechtungsrecht  nach  §  1600  Abs.  1
 Nr.  5 BGB vorliegen.

 Die  neue  Mitteilungspflicht  ergänzt  die  Mitteilungspflicht
 aus  dem  Absatz  1  des  §  87  AufenthG,  die  in  Fällen  miss-
 bräuchlicher  Vaterschaftsanerkennungen  ebenfalls  zur  An-
 wendung  kommen  kann.  Danach  haben  öffentliche  Stellen
 (vgl.  die  Legaldefinition  in  §  2  des  Bundesdatenschutz-
 gesetzes)  den  mit  der  Ausführung  des  AufenthG  betrauten
 Behörden  auf  Ersuchen  die  ihnen  bekannten  Umstände  mit-
 zuteilen,  die  die  Behörden  für  die  Ausführung  dieses  Ge-
 setzes  benötigen.  Zu  den  Aufgaben  der  Ausländerbehörden
 und  der  Auslandsvertretungen  gehört  die  Erteilung  von  Auf-
 enthaltstiteln  (§  71  Abs.  1  und  2  AufenthG).  Wesentliches
 Tatbestandsmerkmal  für  die  Erteilung  des  Aufenthaltstitels
 ist  z.  B.  im  Fall  der  ausländischen  Mutter  die  deutsche
 Staatsangehörigkeit  des  Kindes,  die  durch  die  Vaterschafts-
 anerkennung  vermittelt  wird.  Die  Ausländerbehörde  kann
 hier  insbesondere  die  Stelle,  die  die  Vaterschaftsanerken-
 nung  und  die  Zustimmung  der  Mutter  beurkundet  hat,  um
 Mitteilung  etwaiger  Anhaltspunkte  für  einen  Missbrauch  er-
 suchen.  Solche  Anhaltspunkte  können  sich  etwa  daraus  er-
 geben,  dass  der  anerkennende  Vater  bereits  mehrfach  Kin-
 der  verschiedener  ausländischer  Mütter  anerkannt  hat  oder
 der  Urkundsbeamte  von  Dritten  über  eine  Geldzahlung  an-
 lässlich  der  Vaterschaftsanerkennung  unterrichtet  wird.  Ne-
 ben  den  beurkundenden  Stellen  können  auch  die  Einwoh-
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nermeldeämter  über  sachdienliche  Informationen  verfügen.
 So  ist  die  Meldung  eines  gemeinsamen  Wohnsitzes  ein  In-
 diz  für  eine  sozial-familiäre  Beziehung,  während  das  Ge-
 trenntleben  Anlass  für  weitere  Sachverhaltsermittlung  sein
 kann.

 Die  Mitteilungspflicht  auf  Ersuchen  der  Ausländerbehörde
 nach  §  87  Abs.  1  AufenthG  reicht  jedoch  nicht  in  allen  Fäl-
 len  missbräuchlicher  Vaterschaftsanerkennungen  aus.  Ins-
 besondere  gibt  es  Fälle,  in  denen  die  Ausländerbehörde  eine
 Person,  die  ohne  die  missbräuchliche  Vaterschaftsanerken-
 nung  ausreisepflichtig  wäre,  gar  nicht  im  Blick  hat.  Dies  gilt
 etwa  für  Ausländer,  die  einen  Aufenthaltstitel  nicht  be-
 antragt  haben  oder  denen  er  verweigert  wurde.  Es  gibt  auch
 keine  Gewähr  dafür,  dass  die  Betroffenen  hier  nach  erfolg-
 ter  Vaterschaftsanerkennung  alsbald  die  Ausländerbehörde
 aufsuchen,  um  einen  Aufenthaltstitel  zu  beantragen.  Eben-
 falls  nicht  im  Blick  der  Ausländerbehörden  werden  häufig
 die  Fälle  sein,  in  denen  die  Ausländerbehörde  eine  Aufent-
 haltserlaubnis,  die  durch  eine  missbräuchliche  Vater-
 schaftsanerkennung  ermöglicht  wurde,  vor  Inkrafttreten  der
 vorliegenden  Neuregelung  erteilt  hat.  Die  Aufenthalts-
 erlaubnis  nach  §  28  Abs.  1  Nr.  3  AufenthG  wird  in  der
 Regel  für  drei  Jahre  erteilt.  Innerhalb  dieses  Zeitraums  be-
 steht  für  die  Ausländerbehörde  grundsätzlich  kein  Anlass,
 sich  mit  dem  Vorgang  des  Ausländers  zu  befassen,  so  dass
 bei  ihr  keine  konkreten  Verdachtsmomente  auftreten  kön-
 nen.  Dies  gilt  erst  recht  für  die  Fälle,  in  denen  die  Aus-
 länderbehörde  eine  Niederlassungserlaubnis,  d.  h.  eine
 unbefristete  Aufenthaltserlaubnis,  erteilt  hat.  Nach  §  28
 Abs.  2  AufenthG  ist  einem  Ausländer,  der  sich  auf  den
 Familiennachzug  zu  Deutschen,  etwa  nach  §  28  Abs.  1  Nr.  3
 AufenthG  beruft,  bereits  nach  drei  Jahren  eine  Niederlas-
 sungserlaubnis zu erteilen.

 Die  neue  Mitteilungspflicht  von  öffentlichen  Stellen  bei
 konkreten  Tatsachen  nach  §  87  Abs.  2  Nr.  4  AufenthG-E  ist
 außerdem  geeignet  zu  vermeiden,  dass  die  Ausländerbehör-
 den  im  Hinblick  auf  das  neu  geschaffene  öffentliche  An-
 fechtungsrecht  gleichsam  „auf  Verdacht“  in  allen  Fällen  von
 Vaterschaftsanerkennungen  mit  Auslandsbezug  von  ihrem
 nach  §  87  Abs.  1  AufenthG  bestehenden  Recht  auf  Aus-
 kunftsersuchen  Gebrauch  machen  müssen,  um  Kenntnis
 von möglichen Missbrauchsfällen erlangen zu können.

 Für  das  Jugendamt  kann  die  Mitteilungspflicht  des  §  87
 Abs.  2  Nr.  4  AufenthG-E  in  Konflikt  insbesondere  mit  sei-
 nem  Auftrag  aus  dem  SGB  VIII  treten,  Eltern  in  Angelegen-
 heiten  ihrer  Kinder  Hilfe  und  Unterstützung  anzubieten.
 §  87  Abs.  2  letzter  Halbsatz  AufenthG-E  sieht  daher  –  ent-
 sprechend  der  Regelung  des  §  87  Abs.  3  AufenthG  für  die
 Bundesbeauftragte  der  Bundesregierung  für  Migration,
 Flüchtlinge  und  Integration  –  vor,  dass  das  Jugendamt  zur
 Mitteilung  nur  verpflichtet  ist,  soweit  dadurch  die  Erfüllung
 der  eigenen  Aufgaben  nicht  gefährdet  wird.  Eine  Gefähr-
 dung  der  Aufgabenerfüllung  des  Jugendamts  wird  in  der
 Regel  insbesondere  dann  anzunehmen  sein,  wenn  zwischen
 dem  Jugendamt  und  den  betroffenen  Eltern  ein  über  die  Be-
 urkundung  der  Vaterschaft  hinausgehendes  Hilfeverhältnis
 besteht.

 Die  Auslandsvertretungen  teilen  ihnen  bekannt  werdende
 Anfechtungstatsachen  nach  §  90  Abs.  4  AufenthG-E  unmit-
 telbar  der  anfechtungsberechtigten  Behörde  mit;  §  90

 Abs.  4  AufenthG-E  ist  insoweit  lex  specialis  zu  §  87  Abs.  2
 AufenthG-E.

 Die  Anknüpfung  an  konkrete  Tatsachen  greift  einen  Ansatz
 aus  dem  Ordnungswidrigkeitenrecht  auf.  Durch  die  Formu-
 lierung  wird  sichergestellt,  dass  bloße  Vermutungen  oder
 Hypothesen  nicht  ausreichen  (vgl.  Karlsruher-Kommentar/
 Wache, 3. Aufl. 2006, Rn.  39 vor §  53 OWiG).

 Geht  eine  Mitteilung  nach  §  87  Abs.  2  Nr.  4  AufenthG-E
 bei  der  Ausländerbehörde  ein,  muss  die  Ausländerbehörde
 sie  im  Rahmen  ihrer  eigenen  Zuständigkeit  überprüfen.
 Dies  gilt  insbesondere  hinsichtlich  der  aufenthaltsrecht-
 lichen  Voraussetzungen  des  behördlichen  Anfechtungs-
 rechts  (Schaffung  der  rechtlichen  Voraussetzungen  für  die
 erlaubte  Einreise  oder  den  erlaubten  Aufenthalt  i.  S.  d.
 §  1600  Abs.  3  BGB-E).  Gelangt  die  Ausländerbehörde
 ebenfalls  zu  dem  Ergebnis,  dass  konkrete  Anfechtungs-
 tatsachen  vorliegen,  muss  sie  diese  nach  §  90  Abs.  4
 AufenthG-E  der  anfechtungsberechtigten  Behörde  mittei-
 len.

 Zu Buchstabe  b  (Absatz  5 – neu)

 Die  Mitteilungspflichten  der  anfechtungsberechtigten  Be-
 hörde  und  der  Familiengerichte  werden  mit  Rücksicht  auf
 die  Bedeutung  der  Entscheidungen  für  das  Verwaltungsver-
 fahren eingeführt.

 Zu Nummer  3  (§  90 AufenthG)

 Die  Mitteilungspflicht  der  Ausländerbehörde  ist  erforder-
 lich,  weil  die  Ausländerbehörde  regelmäßig  mit  Anträgen
 auf  Erteilung  oder  Verlängerung  von  Aufenthaltstiteln  be-
 fasst  ist,  zu  deren  Begründung  auf  Vaterschaften  aufgrund
 von  Anerkennungen  verwiesen  wird.  Die  Ergänzung  des
 Rechts  zur  Anfechtung  der  Vaterschaft  erfolgt  mit  Blick  auf
 die  Fälle,  in  denen  die  Vaterschaftsanerkennung  nicht  we-
 gen  der  Abstammung  des  Kindes  oder  einer  sozial-familiä-
 ren  Beziehung,  sondern  zum  Zwecke  der  Erteilung  eines
 Aufenthaltstitels durch die zuständige Behörde erfolgt.

 Der  Tatbestand  verlangt  in  Abwägung  zwischen  dem  Gebot
 effektiver  Sachverhaltsermittlung  einerseits  und  der  Ver-
 meidung  bloßer  Verdachtsmeldungen  andererseits  das  Vor-
 liegen  konkreter  Tatsachen,  die  aus  Sicht  der  mitteilenden
 Behörde  die  Annahme  eines  Anfechtungstatbestands  recht-
 fertigen.  Der  Wortlaut  orientiert  sich  an  dem  §  48  Abs.  4
 VwVfG,  der  die  Rücknahme  eines  rechtswidrigen  Verwal-
 tungsakts  betrifft  und  damit  einen  Fall  regelt,  der  mit  der
 Anfechtbarkeit der Vaterschaft vergleichbar ist.

 Zur  Anknüpfung  an  konkrete  Tatsachen  wird  auf  die  Be-
 gründung  zu  Artikel  2,  Absatz  2,  Nummer  2a  (§  87  Abs.  2
 AufenthG-E)  verwiesen.  Die  Mitteilung  dieser  Tatsachen
 soll  dazu  beitragen,  dass  die  anfechtungsberechtigte  Be-
 hörde  ggf.  eine  schlüssige  Klage  erheben  kann  (vgl.  die  Be-
 gründung  zu  Artikel  1,  Nummer  1,  Buchstabe  b,  (2)  Ge-
 richtliches Verfahren, Sachverhaltsermittlung).

 Die  Einbeziehung  der  Auslandsvertretungen  ist  schon  des-
 halb  gerechtfertigt  und  notwendig,  da  diese  in  eigener  Zu-
 ständigkeit  Anträge  auf  Visumerteilung  ablehnen  können.
 Die  interne  Zustimmung  der  jeweiligen  Ausländerbehörde
 gemäß  §  31  Abs.  1  der  Aufenthaltsverordnung  (AufenthV)
 ist  nur  im  Fall  der  Erteilung  des  Visums  erforderlich.  Nur
 insoweit  erhält  die  Ausländerbehörde  ggf.  von  konkreten
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anfechtungsrelevanten  Tatsachen  seitens  der  Auslandsver-
 tretung Kenntnis.

 Zu Absatz  3  (§  640d ZPO)

 Die  Änderung  von  §  640d  ZPO  erstreckt  sich  neben  der
 gebotenen  redaktionellen  Umstellung  auf  das  Anfügen  eines
 neuen  Absatzes  2.  Dieser  schreibt  die  Anhörung  des
 Jugendamtes  durch  das  Gericht  in  einem  Anfechtungs-
 verfahren  nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  BGB-E  vor.  Wenn  eine
 sozial-familiäre  Beziehung  des  Kindes  zu  dem  nach  §  1592
 Nr.  2  BGB  legitimierten  Vater  besteht,  wird  das  Jugendamt
 vielfach  aufgrund  seiner  Beratungstätigkeit  (vgl.  §  52a
 SGB  VIII)  oder  im  Rahmen  der  Beistandschaft  (vgl.  §§  55,
 56  SGB  VIII,  §  1712  BGB)  Kenntnis  davon  haben.  Außer-
 dem  kann  das  Jugendamt  seine  Bewertung  der  vorhandenen
 Fakten  gemäß  seinem  Aufgabenverständnis  in  das  Gerichts-
 verfahren  einbringen.  Damit  besteht  neben  dem  Unter-
 suchungsgrundsatz  eine  weitere  Absicherung,  dass  die  An-
 fechtung  nur  in  den  Fällen  zum  Erfolg  führt,  in  denen  der
 Vaterschaftsanerkennung  keine  sozial-familiäre  Beziehung
 zugrunde liegt.

 Die  Vorschrift  orientiert  sich  an  der  in  §  49a  des  Gesetzes
 über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 (FGG)  geregelten  Anhörungspflicht.  Da  es  sich  bei  Kind-
 schaftssachen  nach  §  640  ff.  ZPO,  mithin  auch  bei  Anfech-
 tungsverfahren  nach  §  640  Abs.  2  Nr.  2  ZPO,  um  „ZPO-Fa-
 miliensachen“  handelt,  sind  die  Verfahrensvorschriften  in

 die  Zivilprozessordnung  zu  integrieren.  Eine  vergleichbare
 Vorschrift  ist  im  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Reform  des
 Verfahrens  in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten
 der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  vorgesehen  (Artikel  1
 §  184).

 Zu Absatz  4  (Artikel 229 §  [15] EGBGB)

 Wegen  der  weit  reichenden  Auswirkungen  der  Abstammung
 im  privaten  und  öffentlichen  Bereich  (Erbrecht,  Steuerrecht,
 Sozialrecht  etc.)  besteht  ein  großes  Bedürfnis  nach  baldiger
 Rechtssicherheit.  Die  Anfechtung  der  Vaterschaft  wird  daher
 vom  Gesetz  befristet.  Da  der  anfechtungsberechtigten  Be-
 hörde  erst  mit  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  die  Anfechtung
 der  Vaterschaft  ermöglicht  wird,  sie  aber  gleichwohl  schon
 vorher  von  den  die  Anfechtung  rechtfertigenden  Tatsachen
 erfahren  haben  kann,  besteht  die  Gefahr  der  Verfristung.
 Artikel  229  §  [15]  EGBGB-E  schreibt  daher  vor,  dass  die
 Anfechtungsfrist  nicht  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes
 zu  laufen  beginnt.  Zum  Schutz  des  betroffenen  Kindes  gilt
 die  absolute  Ausschlussfrist  von  fünf  Jahren  auch  in  diesen
 Fällen.

 Zu Artikel 3  (Inkrafttreten)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  des  Gesetzes.  Der
 Praxis  soll  ein  angemessener  Vorlauf  für  die  Umsetzung
 dieses Gesetzes gegeben werden.
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Anlage  2
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  826.  Sitzung  am  13.  Oktober
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel  2 Abs.  2 Nr.  2 Buchstabe  a
 (§  87 Abs.  2 AufenthaltsG)

 In  Artikel  2  Abs.  2  Nr.  2  Buchstabe  a  §  87  Abs.  2  sind
 die  Wörter  „;  das  Jugendamt  ist  zur  Mitteilung  nach  der
 Nummer  4  nur  verpflichtet,  soweit  dadurch  die  Erfül-
 lung  der  eigenen  Aufgaben  nicht  gefährdet  wird“  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Das  Jugendamt  darf  von  der  aufenthaltsrechtlichen  Mit-
 teilungspflicht  nach  §  87  Abs.  2  AufenthG-E  bei  An-
 haltspunkten  für  das  Vorliegen  eines  behördlichen  An-
 fechtungsrechts  nicht  ausgenommen  sein.  Denn  andern-
 falls  wäre  kraft  Gesetzes  unterstellt,  dass  aus  dem  Hilfe-
 und  Unterstützungsauftrag  des  Jugendamtes  auch  ein
 Interesse  am  Fortbestand  einer  Scheinvaterschaft  abge-
 leitet  werden  könnte.  Dies  anzunehmen  ist  aber  –  auch
 im  Hinblick  auf  die  Rechtstatsachen  –  falsch.  Diese  be-
 sagen,  dass  die  (die  Vaterschaft)  Anerkennenden  oft  aus
 dem  Drogen-  und  Nichtsesshaftenmilieu  stammen,  zu
 keinem  Zeitpunkt  beabsichtigen,  eine  soziale  Vater-
 Kind-Beziehung  einzugehen  und  Unterhalt  zu  leisten.
 Umgekehrt  können  sie  aber  aus  der  rechtlich  begründe-
 ten  Vaterschaft  später  Unterhaltsansprüche  bei  den  Kin-
 dern  geltend  machen.  Es  kann  nicht  im  Interesse  des
 Kindeswohls  liegen,  eine  auf  diese  Weise  begründete
 Vaterschaft aufrechtzuerhalten.

 Darüber  hinaus  ist  die  beabsichtigte  Regelung  auch  mit
 der  Intention  des  Gesetzentwurfs  unvereinbar.  Denn  sie
 führt  in  der  Konsequenz  zu  einer  Aufhebung  der  Über-
 mittlungsverpflichtung  des  Jugendamtes,  das  eine  Ge-
 fährdung  seiner  eigenen  Aufgaben  befürchten  dürfte.
 Außerdem  dürften  gerade  die  Informationen  der  Jugend-
 ämter  für  die  Aufdeckung  von  Scheinvaterschaften  hilf-
 reich sein.

 2.  Zu Artikel  2 Abs.  3 Nr.  1a – neu – (§  93c ZPO)

 In  Artikel  2  Abs.  3  ist  nach  Nummer  1  folgende  Num-
 mer 1a einzufügen:

 ,1a.  §  93c wird wie folgt geändert:

 a)  Der  bisherige  Wortlaut  wird  Absatz  1  und  in
 Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Vaterschaft“  die
 Wörter  „gemäß  §  1600  Abs.  1  Nr.  1  bis  4  des
 Bürgerlichen Gesetzbuchs“ eingefügt.

 b)  Folgender Absatz  2 wird angefügt:

 „(2)  Hat  eine  Klage  auf  Anfechtung  der
 Vaterschaft  gemäß  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  des  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuchs  Erfolg,  so  trägt  der  Vater
 im  Sinne  von  §  1592  Nr.  2  des  Bürgerlichen  Ge-
 setzbuchs die Kosten.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Der  Gesetzentwurf  enthält  keine  Neuregelung  dazu,  wer
 im  Falle  eines  erfolgreichen  Anfechtungsverfahrens
 nach  §  1600  Abs.  1  Nr.  5  BGB-E  die  Kosten  des  Verfah-
 rens  zu  tragen  hat.  Ohne  Neuregelung  gilt  auch  in  diesen
 Fällen  §  93c  ZPO,  wonach  die  Kosten  einer  erfolg-
 reichen  Anfechtungsklage  gegeneinander  aufgehoben
 werden.  Diese  Kostenregelung  ist  für  den  Fall  der  er-
 folgreichen  Anfechtungsklage  der  anfechtungsberechtig-
 ten  Stelle  aufgrund  einer  wahrheitswidrigen  Vater-
 schaftsanerkennung nicht sachgerecht.

 §  93c  ZPO  soll  der  Kostengerechtigkeit  dienen.  Hinter-
 grund  dieser  Regelung  ist,  dass  es  sich  bei  der  Anfech-
 tung  der  Vaterschaft  um  ein  im  öffentlichen  Interesse
 wie  im  wohlverstandenen  Interesse  der  Beteiligten  ge-
 schaffenes  und  kostspieliges  Verfahren  handelt,  was  die
 Privilegierung  des  jeweiligen  Prozessverlierers  recht-
 fertigt.  In  der  Kommentarliteratur  wird  hierzu  weiter
 ausgeführt,  dass  die  Ergebnisse  des  durchweg  notwendi-
 gen  Gutachtens  keineswegs  immer  im  Voraus  auch  nur
 halbwegs  sicher  zu  übersehen  seien  und  die  Kosten-
 gerechtigkeit  jedenfalls  dann,  wenn  die  weit  reichenden
 Folgen  der  Anfechtung  der  Vaterschaft  eintreten,  eine
 gewisse  Milderung  der  Kostenlast  des  Unterliegenden
 erfordere  (vgl.  Baumbach-Lauterbach/Hartmann,  ZPO,
 64. Auflage  2006, §  93c Rn. 2).

 Diese  Erwägungen  gelten  für  den  Fall  der  Anfechtung
 wegen  missbräuchlicher  Vaterschaftsanerkennung  nicht.
 Es  besteht  kein  Grund,  denjenigen,  der  die  Vater-
 schaftsanerkennung  missbräuchlich  erklärt,  um  sich,
 dem  Kind  oder  der  Mutter  ausländerrechtliche  Vorteile
 zu  verschaffen,  kostenrechtlich  zu  privilegieren.  Der  An-
 erkennende  weiß  in  diesen  Fällen  genau,  dass  er  nicht
 Vater  des  Kindes  ist  und  die  Anerkennung  nur  zur  Er-
 langung  persönlicher  Vorteile  im  ausländerrechtlichen
 Bereich  erfolgt.  Durch  dieses  missbräuchliche  Verhalten
 provoziert  er  die  Anfechtungsklage  durch  die  Behörde.
 Es  ist  deshalb  sachgerecht,  in  diesen  Fällen  allein  den-
 jenigen,  der  die  Anerkennung  missbräuchlich  erklärt  hat,
 für die Kosten aufkommen zu lassen.

 Da  sich  die  Klage  gegen  das  Kind  und  den  Vater  richten
 muss,  allein  der  Vater  aber  durch  die  missbräuchliche
 Anerkennung  das  Verfahren  veranlasst  hat  und  nur  ihm
 deshalb  die  Kosten  auferlegt  werden  sollten,  genügt  die
 allgemeine  Regelung  des  §  91  ZPO  zur  Kostentragung
 nicht.  Durch  die  vorgesehene  Änderung  des  §  93c  ZPO
 wird  deshalb  die  alleinige  Kostentragungspflicht  des  be-
 klagten  Vaters  im  Sinne  von  §  1592  Nr.  2  BGB,  der  die
 Vaterschaft missbräuchlich anerkannt hat, vorgesehen.

 Eine  derartige  Regelung  setzt  das  richtige  Signal,  näm-
 lich  dass  die  missbräuchliche  Vaterschaftsanerkennung
 zu  erheblichen  Kosten  bei  dem  Anerkennenden  führen
 kann.  Dies  gilt  auch,  wenn  in  vielen  Fällen  der  Anerken-
 nende  keine  ausreichenden  finanziellen  Mittel  zur  Be-
 gleichung  der  Kosten  haben  dürfte.  Zumindest  kann  eine
 Beitreibung der Kosten versucht werden.
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Anlage  3
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Zu Nummer  1  (Artikel  2 Abs.  2 Nr.  2 Buchstabe a;
 §  87 Abs.  2 AufenthG)

 Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.

 Das  Jugendamt  hat  die  Aufgabe,  Eltern  bei  der  Erziehung
 ihrer  Kinder  zu  beraten  und  zu  unterstützen  (vgl.  insbeson-
 dere  §§  18,  27  ff.  SGB  VIII).  Es  ist  dabei  auch  für  Familien
 mit  Migrationshintergrund  ein  wichtiger  Ansprechpartner
 und kann so einen Beitrag zur Integration leisten.

 Dementsprechend  orientiert  sich  die  im  Regierungsentwurf
 vorgeschlagene  Unterrichtungspflicht  des  Jugendamtes  an
 der  Regelung  über  die  Unterrichtungspflicht  der  Beauftrag-
 ten  der  Bundesregierung  für  Migration,  Flüchtlinge  und
 Integration  (§  87  Abs.  3  Satz  1  AufenthG).  Wie  bei  der  Be-
 auftragten  der  Bundesregierung  für  Migration,  Flüchtlinge
 und  Integration  wird  auch  bei  den  Jugendämtern  die  Erfül-
 lung  eigener  Aufgaben  dann  gefährdet,  wenn  das  Vertrauen
 in  ihre  Amtsführung  oder  in  die  Bedeutung  oder  Wirksam-
 keit  ihres  Amtes  beeinträchtigt  wird  (vgl.  auch  Nr.  76.3  der
 Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  zum  Ausländergesetz
 zur  Vorgängervorschrift  des  §  87  Abs.  3  AufenthG).  Das  für
 ein  Aufsuchen  des  Jugendamtes  und  die  Fortführung  eines
 Beratungsverhältnisses  erforderliche  Vertrauen  der  Betrof-

 fenen  könnte  erschüttert  werden,  wenn  das  Amt  den  Ver-
 dacht  einer  Scheinvaterschaft  aufgrund  einer  uneinge-
 schränkten  Unterrichtungspflicht  stets  von  sich  aus  weiter-
 leiten  müsste.  Eine  Gefährdung  der  Aufgaben  des  Jugend-
 amtes  wird  in  der  Regel  insbesondere  dann  anzunehmen
 sein,  wenn  zwischen  dem  Jugendamt  und  den  betroffenen
 Eltern  ein  über  die  Beurkundung  der  Vaterschaft  hinaus-
 gehendes  Hilfeverhältnis  besteht  (vgl.  S.  30  der  Begrün-
 dung des Gesetzentwurfs).

 Die  Mitteilungspflicht  des  Jugendamtes  nach  §  87  Abs.  1
 AufenthG  auf  Ersuchen  der  Ausländerbehörde  besteht  im
 Übrigen so wie vor der Gesetzesänderung weiter.

 Zu Nummer  2  (Artikel  2  Abs.  3  Nr.  1a  –  neu  –;  §  93c  ZPO)

 Der  Vorschlag  wird  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren
 geprüft.

 Wie  vom  Bundesrat  ausgeführt,  treffen  die  Gründe  für  die
 Privilegierung  der  Prozessverlierer  im  geltenden  §  93c  ZPO
 auf  den  „Scheinvater“  nicht  ohne  weiteres  zu.  Es  ist  aber  zu
 bedenken,  dass  die  Kostentragungspflicht  des  Anerkennen-
 den  angesichts  seiner  in  vielen  Fällen  zu  erwartenden  Mit-
 tellosigkeit häufig ins Leere gehen wird.
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